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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES  

Die Stadt Neubrandenburg plant auf ca. 5,8 ha die Erschließung neuer Industrie- und Gewer-

beflächen zwischen Demminer und Usedomer Straße, um den Anfragen aus der Wirtschaft 

gerecht werden zu können. Dazu stellt die Stadt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

74.3 „Alte Brauerei“ auf. 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG eintreten. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Naturraum (© GeoBasis-DE/MV 2022) 

 
 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im § 7 BNatSchG  „Begriffsbestimmungen“ Abs. 

2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „Streng 

geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall wenn:  

1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird  

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter Ar-

ten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  

3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt wird.  

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 

ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Neubrandenburger Innenstadt, östlich der Demminer 

Straße, westlich der Ihlenfelder Straße (MSE 73), nördlich der Usedomer Straße (MSE 73) 

sowie südlich der Datze und umfasst derzeit einen Einkaufmarkt im Westen einschließlich ei-

ner Zufahrt mit Wendekreis, ein genutztes Einzelgehöft im Zentrum, eine Sozialeinrichtung 

sowie ein Wassergymnastikbetrieb im Osten einschließlich ausgedehnter Stellflächen. Ehe-

malige Garagenstandorte, Bahnanlagen und aufgegebene Kleingartenanlagen stellen sich als 

Brach- sowie Gehölzflächen dar, die auf allen ungenutzten Flächen präsent sind. 

An die das Plangebiet begrenzenden Strukturen (Straßen, Datze) schließen sich an: im Wes-

ten das Reitbahnwegviertel mit Einkaufsmarkt, Wohnbebauung, einer Veterinärklinik, Stellplät-

zen und Straßen, im Süden das Wohngebiet Wolgaster Straße, im Osten Gewerbeflächen und 

im Norden ein Wanderweg, ein Hundeauslaufplatz, teils aufgelassenen, teils baubaute Grund-

stücke sowie weitläufige Brach- und Gehölzflächen. Das Plangebiet ist durch die Immissionen 

aus o.g. Nutzungen, insbesondere seitens der Straßen und Gewerbeflächen vorbelastet. In-

nerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Altlastenstandorte (östlich eine Absetzgrube, 

westlich Fremdstoffeinträge), zwei Brunnen und zwei Trafos. Eine Freileitung sowie diverse 

weitere unterirdische Leitungen queren das Gelände.  

Entlang der Demminer Straße erstreckt sich eine Siedlungshecke aus nichtheimischen Gehöl-

zen (PHW), überwiegend aus Spiersträuchern (Bild 01). Im Nordwesten des Plangebietes 
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wurde seitens der Forst Wald festgestellt. Hier dominieren dünnstämmige (d ≤ 15 cm) Sied-

lungsgehölze aus heimischen Baumarten (PWX) wie Birke, Weide, Pappel aber auch Sand-

dorn sowie ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte (RHU), welche sich 

vorwiegend aus Landreitgras und Goldrute zusammensetzt (Bild 02). Im Bereich der, durch 

einen Weg geteilten, östlich angrenzenden Siedlungsgehölze kommen vorwiegend dünnstäm-

mige Weiden, Pappeln, Birken und Eschen-Ahorn sowie acht stärkere Einzelbäume, eine Pap-

pel, drei Ahorn, zwei Eschen-Ahorn und zwei Weiden vor, die mit Ausnahme eines Ahorns, 

aufgrund des Waldstatus nicht nach NatSchAG geschützt sind (Bild 07/09/10/11). Auf der Zier-

rasenfläche (PER) nördlich des Einkaufmarktes (OIG) 3 junge Amberbaum und 2 junge Ahorn 

(Bild 08). Nördlich angrenzend stehen auf ruderaler Staudenflur junge Weiden und Pappeln. 

An die Parkplatzfläche (OVP) grenzt westlich ruderale Pioniervegetation (RHP). Südlich der 

versiegelten Freifläche befindet sich eine Zierrasenfläche, auf der eine nach §18 NatSchAG 

M-V geschützte Weide, zwei geschützte Ahorne und vier Ahorne wachsen (Bild 19). Letztere 

sind nach § 19 geschützt. Im Süden des Hausgartens (PGB) stehen vier größere Bäume (2 

Ahorn, Birke, Weide), die aufgrund ihrer Lage im Hausgarten, wie die dünnstämmigen Ge-

hölze; nicht gesetzlich geschützt sind (Bild 13/14/15/21). In der aufgelassenen Kleingartenan-

lage (Bild 24) im Zentrum des Plangebietes (PKU) stehen zahlreiche z.T. ältere Obstgehölze 

und -sträucher, Holunder, Hasel und Brombeere sowie zwei gesetzlich geschützte Bäume 

(Fichte und Hasel). 

 

Abb. 2: Biotoptypenbestand (Grundlage: © Geobasis-DE/M-V 2022) 

 

Nördlich der Usedomer Straße wächst heimisches Siedlungsgehölz mit nach § 18 NatSchAG 

M-V geschützten ein- und mehrstämmigen Ahornen und Eschen-Ahornen, einer geschützten 

Eiche, einem Weißdorn und vermehrt Sanddorn. Auf der ruderalen Staudenflur im Zentrum 

des Plangebiets befinden sich neben Landreitgras, Goldrute und Rainfarn ebenso Nachtker-

zen. Des Weiteren kommen zwei gesetzlich geschützte Eschen-Ahorn und vereinzelt junger 

Weiden- und Ahornaufwuchs vor (Bild 14). Nördlich davon befindet sich heimisches 
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Siedlungsgehölz (Bild 17) mit nach § 18 NatSchAG M-V geschützten Bäumen (Weiden, Ahorn, 

Eiche) und Holunder. Angrenzend liegt eine Neophyten Fläche (YSN), die mit Japanischem 

Staudenknöterich bewachsen ist. Am nördlichsten Punkt des Plangebietes befindet sich hei-

misches Siedlungsgehölz mit Weidenaufwuchs (Bild 16) entlang der Datze und eine Gruppe 

Pappeln (Bild 18), die aufgrund ihrer Lage im Innenbereich nicht geschützt sind, sowie einzel-

nen Ahornen und Holundersträuchern. 

 
Abb. 3: Gehölze (Grundlage: © Geobasis-DE/M-V 2022) 

 
Südöstlich des ehemaligen Bahndammes, welcher sich nun als nicht versiegelter Weg (OVU) 

darstellt, befinden sich ruderale Staudenflur mit Landreitgras, eine dünnstämmige Ulme sowie 

ein Rosenstrauch. Es grenzt ein brachliegendes Areal (RHP) an, auf welchem 7 Jungbäume 

der Arten Buche, Ahorn und Linde, wachsen. Östlich wird die Datze von Fließgewässerröhricht 

(VRB) mit typischer Ufervegetation und einer ruderalen Staudenflur mit Sanddorn, Rosenge-

wächsen sowie von nicht gesetzlich geschützten jungen Weiden und Ahornen begleitet (Bild 

25/26). Auf der Zierrasenfläche und im Gehölzaufwuchs südlich davon bis zur Bebauung (OIG, 

OIB) wachsen zwei nach § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützte Birken, vier Ahorn, zwei 

Weiden, sowie weitere ungeschützte Einzelbäume (Pappeln, Eschen-Ahorn, Eiche, Ahron, 

Kirschbäume) und Sträucher. Fünf junge Ahorn sowie eine Eiche sind Neupflanzungen. Im 

Ziergarten (PGZ) findet sich ein Erdwall bepflanzt mit Ziergras (Miscanthus) und umgrenzt mit 

Liguster. Im Südosten wachsen zwei geschützte Kiefern und eine geschützte Säuleneiche. 

Auf der Baustelle (OIB) befinden sich eine gesetzlich geschützte Buche, östlich davon zwei 

mehrstämmige geschützte Ahorn und zwei ungeschützte Kirschen und westlich an dem Ge-

werbegebäude der Sozialeinrichtung zwei geschützte alte Weiden (Bild 22).  

Die Lage des Plangebietes an der Datze ist ursprünglich ein Niedermoorstandort gewesen. 

Aufgrund anthropogener Einflüsse wie der Nutzung als Brauereistandort bis etwa in die 1990er 

Jahre, der vorhandenen Bahntrasse, dem Bau des Einkaufmarktes und anderer 
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Gewerbegebäude im Westen sind im Oberboden Fremdstoff- und Fremdbodeneinträge sowie 

Bodenverdichtungen vorhanden. Tiefer liegen eine Torfschicht und grundwasserbestimmte 

Sande. Im Osten besteht der Boden aus grundwasserbestimmten Sanden. Die Grenze verläuft 

etwa entlang der ehemaligen Bahntrasse.  

Im Geltungsbereich des Vorhabens liegen keine Oberflächengewässer. Entlang der nördli-

chen Plangebietsgrenze, außerhalb des Plangebietes, fließt die Datze als Fließgewässer II. 

Ordnung und berichtspflichtiger WRRL- Wasserkörper mit der Bezeichnung OTOL-2600. Das 

Gebiet überlagert teilweise den Gewässerrandstreifen der Datze.  

Das nächstgelegene Standgewässer liegt etwa 550 m nordwestlich des Plangebietes. Laut 

LAIV-MV ist der Grundwasserflurabstand im Westen - auf etwa 75 Prozent des Gesamtgebie-

tes - kleiner gleich 2 m und im Osten - auf etwa 25 Prozent des Gesamtgebietes - flurnah 

(Niedermoorstandort). 

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringe Temperaturunter-

schiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relativen Niederschlagsreichtum 

gekennzeichnet ist. 

Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind geprägt durch den Gehölzbestand. Die 

Gehölze üben eine Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die 

Luftreinheit ist aufgrund der Gewerbegebiete sowie aufgrund des Verkehrsaufkommens an 

der Demminer und Usedomer Straße vermutlich eingeschränkt. 

 

4. DATENGRUNDLAGE 

4.1. Allgemeine Ausführungen zum methodischen Vorgehen 

Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage für den derzeitigen Stand des AFB: 

1. Faunistische Erfassungen durch Grünspektrum – Landschaftsökologie innerhalb und 

entlang des Plangebietes von April 2022 bis Juni 2022 (Brutvögel, Nahrungs- und Rast-

vogelgeschehen); 

2. Faunistische Erfassungen durch Volker Dienemann vom Arbeitskreis Fischotterschutz 

von Oktober 2021 bis März 2022 (Fischotter, Biber); 

3. Faunistische Erfassungen durch B. Sc. Timo Jaworek innerhalb des Plangebietes von 

März bis August 2022 (Zauneidechsen, Amphibien, Falter); 

4. Faunistische Erfassungen durch B. Sc. Tim Kuchenbäcker innerhalb des Plangebietes 

von Juni bis Oktober 2022 (Fledermäuse); 

5. Höhlenbaumkartierung (Eremit) durch Kunhart Freiraumplanung am 14.03, 24.03 und 

28.03.2022; 

6. Bei den durchgeführten Begehungen am 14.03, 24.03 und 28.03.2022 wurde das Ge-

lände allgemein auf Eignung als potentieller Lebensraum geschützter Arten einge-

schätzt. Dazu wurden die Bodenflächen und die Gehölze begutachtet um Hinweise auf 

mögliche Lebensstätten von Tierarten aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prüfung 

waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Natur-

schutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des Landschaftsinformationssystems 

Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV). 
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4.2. Erfassungsdaten Fledermäuse 

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die lokale Fledermauspopulation findet 

eine Prüfung der Raumnutzung und Habitatfunktionen durch Detektorbegehungen unter Ver-

wendung visueller Hilfsmittel wie Thermalkamera und Nachtsichtgerät statt. Es wird eine Prü-

fung des Artinventars und der Phänologie mit automatischen Ultraschallerfassungssystemen 

(Horchboxen) durchgeführt sowie jeweils zwei Scharmsuchen zu Wochenstuben und Winter-

quartieren.  

Tabelle 1: Termine Detektoruntersuchungen (Captis Natura)  

Durchgang  Datum  Wetterlage 

DG1  06. Juni 2022  15 °C; 1 Bft 

DG2  22. Juni 2022  16 °C; 1 Bft 

DG3  28. Juli 2022  19 °C; 1 Bft 

DG4  23. August 2022  17 °C; 1-2 Bft 

DG5  30. September 2022  11 °C; 1-2 Bft 

 

Tabelle 2: Termine Schwarmsuche – Wochenstuben (Captis Natura)  

Durchgang  Datum  Wetterlage 

DG1-WS  23. Juni 2022  12 °C; 0 Bft 

DG2-WS  29. Juli 2022  14 °C; 1 Bft 

 
Tabelle 3: Termine Schwarmsuche – Winterquartiere (Captis Natura)  

Durchgang  Datum  Wetterlage 

DG1-WQ 30. September 2022  10 °C; 2 Bft 

DG2-WQ  17. Oktober 2022  16 °C; 1 Bft 

 
Tabelle 4: Termine Horchboxuntersuchungen (Captis Natura)  

Durchgang  Datum  Wetterlage 

DG1  06. Juni 2022  14-15 °C; 1 Bft 

DG2  22. Juni 2022  10-16 °C; 0-1 Bft 

DG3  28. Juli 2022  10-19 °C; 1 Bft 

DG4  23. August 2022  15-17 °C; 1-2 Bft 

DG5  30. September 2022  8-11 °C; 1-2 Bft 

 

4.3. Erfassungsdaten Avifauna 

Die Brutvögel wurden mit flächendeckenden Revierkartierungen innerhalb und entlang des 

Plangebietes erfasst. Die Erfassung der Arten und die Einstufung einer Brut hinsichtlich Brut-

nachweis im Rahmen der Brutvogelerfassung erfolgten nach Südbeck et al. (2005). Die Be-

obachtungen und Verhöre wurden dokumentiert. Revieranzeigende Merkmale wie singende 

Männchen, Warnrufe, nistmaterial- und futtertragende Altvögel, etc. wurden ausgewertet. In 

der Folge wurden für die nachgewiesenen Brutvogelarten sogenannte „Papierreviere“ 
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herausgearbeitet. Wenn die revieranzeigenden Merkmale innerhalb der artspezifischen Zeit-

räume registriert wurden, wird das Revier abgegrenzt. 

Tabelle 5: Begehungstermine (Grünspektrum)  

Datum Witterung Bemerkung 

01.04.22 (Tag) 1 Grad, 3 Bft NO, bewölkt Straßenlärm sehr laut 

01.04.22 (Nacht) 3 Grad, 4 Bft NO, bewölkt Straßenlärm sehr laut 

22.04.22 (Tag) 9 Grad, kein Wind, bewölkt Straßenlärm sehr laut 

06.05.22 (Tag) 8 Grad, windstill, klar/sonnig Straßenlärm sehr laut 

23.05.22 (Tag) 7 Grad, 1 Bft O, klar, sonnig Straßenlärm sehr laut 

10.06.22 (Tag) 12 Gard, 2 Bft SW, bewölkt Straßenlärm sehr laut 

10.06.22 (Nacht) 21 Grad, 1 Bft W, teils bewölkt Straßenlärm sehr laut 

21.06.22 (Tag) 10 Grad, 2 Bft W, klar Straßenlärm sehr laut 

 

4.4. Erfassungsdaten Reptilien/Amphibien 

Das Vorgehen zu den Erfassungen der Reptilien und Amphibien (Sichtbeobachtungen, Ruf-

nachweise) orientiert sich an den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (2018). Das Untersu-

chungsgebiet wurde innerhalb des Plangebietes bei geeigneter Witterung und unter gleichmä-

ßigem, gemäßigtem Tempo, flächendeckend in Schleifen abgegangen. Für die Tiere als at-

traktiv geltende Strukturen (u.a. besonnte Gehölz- und Gebüschränder) wurden dabei gezielt 

abgesucht. Nachweise wurden GPS-genau erfasst.  

Tabelle 6: Begehungstermine Reptilien/Amphibien (T. Jaworek) 

Datum 

Amphibien Reptilien 

04.05.22 (Nacht) 18.03.22 

20.05.22 (Nacht) 26.04.22 

21.06.22 (Nacht) 16.05.22 

20.07.22 (Nacht) 01.08.22 

 09.08.22 

 

4.5. Erfassungsdaten Biber/Fischotter 

„In der Zeit von Oktober 2021 bis März 2022 wurden drei umfangreiche Kontrollen in dem 

Untersuchungsgebiet durchgeführt, um Nachweise zu den oben erwähnten Arten aufzuneh-

men. Hierzu wurden die Uferbereiche untersucht und auf Spuren, Frassstellen und mögliche 

Verstecke oder aber auch Baue geachtet. Da insbesondere unter artgerechten Brücken leicht 

und umfangreiche Nachweise erbracht werden können, wurde das Untersuchungsgebiet von 

der Demminer Straße bis zur Ihlenfelder Straße ausgedehnt, um Rückschlüsse auf das Ge-

samtgebiet zu ziehen.“ (Dienemann 2022) 
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4.6. Erfassungsdaten Falter 

Für die Kartierung der Tagfalter erfolgten Erfassungen mittels Sichtbeobachtungen und Ke-

scherfängen entlang eines etwa 1,2 km langem Transsekts in allen relevanten Strukturen. Die 

Methodische Grundlagen waren Kühn et al. (2014) und Herrmann (1992). Die Begehungen 

erfolgten gleichmäßig, langsam (10-20 m/h) und vormittags ab ca. 10 Uhr. 

Tabelle 7: Daten Falter- und Libellenkartierung (T. Jaworek) 

Begehung Datum Witterung 

I 15.04.2022 18 °C, 1 Bft, bewölkt 

II 10.05.2022 22 °C, 2 Bft, sonnig 

III 20.06.2022 29 °C, 3 Bft, sonnig 

IV 05.07.2022 22 °C, 1 Bft, leicht bewölkt 

V 12.08.2022 26 °C, 1 Bft, leicht bewölkt 

 
5. VORHABENBESCHREIBUNG 

Die Planung sieht auf der ca. 5,8 ha großen, bereits stark anthropogen beeinträchtigen Vor-

habenfläche die Errichtung von Gewerbe-, Sonder- und Mischgebietseinrichtungen sowie die 

Festsetzung von Verkehrs- und Grünflächen vor. Unmittelbar nördlich des bestehenden Ein-

kaufmarktes soll ein Möbelhaus erbaut werden. Östlich davon können weitere Gebäude ent-

stehen. Die Gebäude im Osten sind neu und werden mittelfristig nicht umgebaut oder beseitigt. 

Es ist mit maximalen Lärmimmissionen eines Gewerbegebietes von 65 dB(A) tags (6:00 bis 

22:00 Uhr) und 50 dB(A) nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) zu rechnen. Die zulässige Überbauung 

beträgt 80%. Die Gebäude können 8 bis 10 m hoch werden. Die Beseitigung aller Gehölze 

außer der geschützten sowie zur Erhaltung festgesetzten Bäume ist zulässig. Staudenfluren 

und andere Freiflächen können überbaut werden. Ein 10 m breiter Gewässerrandstreifen wird 

von Bebauung freigehalten. 

Abb. 4: Konfliktplan (Grundlage: © Geobasis-DE/M-V 2022) 
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Alle oben genannten Wirkungen sind bereits zulässig. Die 1. Änderung verursacht somit keine 

Eingriffe in die Flächen gemäß den Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE) aber in den Gehölz-

bestand und in artenschutzrechtliche Belange. Auf die vorgenannten Habitate kann sich das 

Vorhaben bei Realisierung folgendermaßen auswirken: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-

stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-

gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 

zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb,  

2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien,  

3 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen.  

4 Fällungen, Gebäudeabbruch 

5 Beseitigung potenzieller Habitate 

 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-

tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  

1 Beeinträchtigung von Habitaten (Silhouettenwirkung)  

 

Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-

haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in 

diesem Fall: 

1 Beeinträchtigung von Habitaten (Lärm, Schadstoffe, Licht, Bewegung) 

 

6. RELEVANZPRÜFUNG 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vogel-

arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in 

Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" des Lan-

desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015 

erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der Lebensraumaus-

stattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten selektiert. 

6.2. Mögliche Betroffenheit von Vogelarten 

Der Untersuchungsraum mit Gehölzen, Gebäuden, Fließgewässerbegleitvegetation, aufgelas-

sener Kleingartenanlage, Garten-, und Staudenflächen ist nachgewiesener Lebensraum sowie 

Nahrungshabitat für Vogelarten. Im Rahmen der Untersuchungen zur Avifauna sind 22 beson-

ders geschützte Brutvogelarten und insgesamt knapp 50 Brutpaare, festgestellt worden (Abb. 

2). Der Haussperling ist auf der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns (2014) auf der Vor-

warnliste und der Star auf der Roten Liste Deutschlands (2021) als gefährdet (Stufe 3) geführt. 

Das Plangebiet ist kein ausgewiesenes Rastvogelgebiet. Nach Einschätzung der Kartierer ist 

die Fläche wenig geeignet für Zug- und Rastvögel, da der Verkehr eine erhebliche Störquelle 
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darstellt und nur wenige offene Flächen in zu geringer Größe vorhanden sind. In dem entspre-

chenden Messtischblattquadranten (MTBQ) 2445-2 wurden von 2008 bis 2016 vier besetzte 

Brutplätze des Kranichs verzeichnet und ab 2012 ist eine Wiesenweihe festgestellt worden. 

Beide Arten konnten während der Erfassungen nicht beobachtet werden. Unter Punkt 7.1 er-

folgt eine Auseinandersetzung mit den vorkommenden Brutvogelarten.  

6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 

Im Kartierbericht steht zur potenziellen Habitatfunktion für Fledermäuse: „Quartiere an Gehöl-

zen können im Vorhabensgebiet weitgehend ausgeschlossen werden. Hiervon ausgenommen 

sind temporäre oder kurzfristig entstandene Quartiere durch beispielsweise Astbruch etc. 

Quartiere können sich insbesondere an den Gebäuden im Vorhabensgebiet befinden, wobei 

der Lebensmittelmarkt aufgrund der Bauweise eine sehr geringe Möglichkeit für Fledermaus-

quartiere bietet. Die zentralen Wohnhäuser mit Nebengelass könnten Einzeltieren oder Grup-

pen potenzielle Quartiere bieten. Die Gewerbegebäude im östlichen Bereich bieten ein mittle-

res bis hohes Potenzial (an der Halle Usedomer Straße 4 hängen mehrere Fledermausflach-

kästen). In der Umgebung gibt es ein hohes Potenzial für Großquartiere. So stellen beispiels-

weise die Wohnblöcke im Reitbahnviertel oder auf dem Datzeberg potenziell eine Vielzahl an 

sehr gut geeigneten Quartiermöglichkeiten dar. Das neuere Wohngebiet südlich des Vorha-

bengebiets bietet hingegen nur ein sehr niedriges Potenzial für Fledermausquartiere. Nördlich 

befindet sich das Winterquartier am Brauberg. 

Jagdhabitate Das gesamte Vorhabensgebiet kann als Jagdhabitat dienen. Durch die locker 

stehenden Gehölze, der teilweise fehlenden oder geringen Nutzung, sowie der Datze als Ge-

wässer bietet das Gebiet eine gute Grundlage als Jagdhabitat. 

Tabelle 8: Nachgewiesenen Arten  
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Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV x 3 3 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV x * 4 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV x * 3 

Brandtfledermaus Myotis brandtii  IV  x *  2 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus IV x * 1 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV x V 3 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV x * 4 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV x * 4 

Mückenfledermaus Pipistrellis pygmaeus IV x *  

Braunes Langohr Plecotus auritus IV x 3 4 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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Leitstrukturen Die Datze mit ihren wenigen Begleitgehölzen könnte als überregionale Leitlinie 

dienen. Weitere Leitlinien von besonderer Bedeutung, welche strukturgebunden sind, sind 

nicht zu erwarten. Dennoch ist aufgrund des Winterquartiers am Brauberg damit zu rechnen, 

dass Tiere das Gebiet vermehrt im Herbst und Frühjahr durchqueren…..Insgesamt wurden in 

5 Nächten 4.349 Sequenzen Fledermäusen zugeordnet. Das entspricht 2.157 Rufkontakten. 

Es konnten dabei 8 Arten sicher nachgewiesen werden.“ 

Auf die im Kartierbericht nachgewiesenen Arten und potenziell vorkommenden Funktionen 

wird im weiteren Verlauf des Berichtes näher eingegangen. 

6.4. Mögliche Betroffenheit von Reptilien 

Das Plangebiet ist nachgewiesener Lebensraum für Reptilienarten. Es befinden sich mehrere 

Totholz- und Schutthaufen sowie sonnige Offenstellen im Plangebiet, sodass Reptilien diese 

Strukturen als Habitat nutzen könnten. Im Rahmen der Erfassungen (Timo Jaworek) bis Sep-

tember 2022 wurden an verschiedenen Terminen insgesamt 21 Blindschleichen (Anguis fra-

gilis) 3 Ringelnattern (Natrix natrix) und 14 Zauneidechsen (Lacerta agilis) im Westen gesich-

tet. Ringelnatter und Blindschleiche sind besonders geschützte Arten. Die Zauneidechse ist 

als streng geschützte Art prüfrelevant. Unter Punkt 7.3 erfolgt eine Auseinandersetzung mit 

dem Lebensraumverlust der der betroffenen Art. 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Amphibien 

Auf dem Areal des Vorhabens sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Im Umkreis ab 

etwa 550 m befinden sich einige potentielle Laichgewässer. Weil daher mit einer Überwinte-

rungs- und Transferfunktion des Plangebietes zu rechnen war, wurde eine Kartierung der Am-

phibien durchgeführt. Diese konnte die Vermutung nicht bestätigen. Drei Erdkröten (Bufo bufo) 

und zwei Grasfrösche (Pelophylax temporaria) wurden im Rahmen der Erfassungen (Timo 

Jaworek) nachgewiesen. Zwei Individuen des Grasfrosches (Pelophylax temporaria) sowie ein 

Individuum der Erdkröte (Bufo bufo) im Nordwesten des Untersuchungsraumes und ein Indi-

viduum der Erdkröte (Bufo bufo) im Zentrum des Plangebietes (Abb. 6). Es sind keine streng 

geschützten Amphibienarten gefunden worden. Die Prüfung endet hiermit. 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Libellen 

Bevorzugte Habitate streng geschützter Libellenarten wie beispielweise dystrophe Waldge-

wässer oder Gewässer mit Krebsschere (Stratiotes aloides) sind im Untersuchungsraum nicht 

vorhanden. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.7. Mögliche Betroffenheit von Käferarten 

Der Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt besonders ausgestattete Höhlen in dickstämmigen 

Laubbäumen. Im Untersuchungsraum sind mehrere alte Obstbäume, dickstämmige Weiden 

(Salix) und Pappeln (Populus) mit Höhlen vorhanden, die Potenzial bieten. Das Vorkommen 

des Eremiten kann nicht ausgeschlossen werden.  Der Heldbock (Cerambyx cerdo) bevorzugt 

absterbende Eichen (Quercus), die Eichen im Untersuchungsraum sind jung und vital. Moor-

flächen, Wälder und Stillgewässer als Lebensraum für weitere streng geschützte Käferarten 

sind nicht vorhanden. Unter Punkt 7.4 erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem möglichen 

Lebensraumverlust der betroffenen Arten. 

6.8. Mögliche Betroffenheit Biber/Fischotter 
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Die unmittelbar entlang des Plangebietes verlaufende Datze dient als wichtiger Wanderkorri-

dor für semiaquatische Säugetiere zwischen der Tollenseniederung und dem Großem Land-

graben. Im Rahmen der Untersuchungen von Oktober 2021 bis März 2022 konnte festgestellt 

werden, dass Biber und Fischotter den Gewässerbereich regelmäßig durchqueren. Unter an-

derem wurden frische Biberfraßspuren, Otterlosung und -spuren sowie ein unterhöhlter Bö-

schungsfuß festgestellt. Die Unterhöhlung ist wahrscheinlich ein Erdbau des Bibers, der je-

doch am Folgetermin, vermutlich aufgrund von zu hohem Wasserstand, nicht bestätigt werden 

konnte (Angang Karte). Unter Punkt 7.5 erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Lebens-

raumverlust der betroffenen Arten. 

6.9. Mögliche Betroffenheit von Falterarten 

Im Rahmen der Untersuchungen konnte keine streng geschützten Falterarten, wie z.B. der 

Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina), oder deren Raupen gefunden werden. Ur-

sache ist, dass bevorzugte Habitate wie Feuchtlebensräume, Wälder oder karge Flächen mit 

Thymian sind nicht vorhanden sind. Die Prüfung endet hiermit. 

6.10. Mögliche Betroffenheit von Mollusken 

In Mecklenburg-Vorpommern vorkommende streng geschützte Weichtiere sind die Zierliche 

Tellerschnecke (Anisus vorticulus), die Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta com-

planata) und die Gemeine Bachmuschel (Unio crassus). Bäche, Flüsse und deren Unterläufe, 

kleine Tümpel mit Wasserlinsen oder Randbereiche großer Seen sind im Untersuchungsraum 

nicht vorhanden. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.11. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten  

Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine streng geschützten Pflanzenarten angetroffen. 

Die Prüfung endet hiermit. 

6.12. Mögliche Betroffenheit von Fischen 

Flüsse als Habitate für die streng geschützten Fischarten Mecklenburg – Vorpommerns sind 

vom Vorhaben nicht betroffen.Die Prüfung endet hiermit. 

 

6.13. Übersicht Relevanzprüfung 

Tabelle 9: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
V

o
rk

o
m
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H
a
b
it
a
t 
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 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen    

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Stillgewässer, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
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Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger    

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

ja 

Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-

senen Ufern, Überschwemmungsebe-

nen 

ja 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-

stand (besonders Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-

ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 
 

   

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

ja 

Myotis nattereri Fransenfledermaus ja 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja 

Nyctalus noctula Abendsegler ja 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus ja 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus ja 

Plecotus auritus Braunes Langohr ja 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  ja 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler  nein 

Myotis myotis Großes Mausohr  nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern) 

ja 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger    

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere    

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-

ser mit trockenen, exponierten, be-

sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-

standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 

bebuschte Feld- und Wegränder, 

Ränder lichter Nadelwälder 

ja 

Amphibien    

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit Grünlandflä-
chen, gehölzfreien Biotopen der 
Sümpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte offene Lebensräume mit lockeren 
grabbaren Böden; Winterquartiere auf 
landwirtschaftlichen Flächen, Kiesan-
häufungen, Steinansammlungen, Kel-
ler, Schächte, Mäuselöcher, Höhlen 
von Uferschwalben 

nein 

Triturus cristatus Kammmolch natürliche Kleingewässer und Klein-
seen, Teiche, Abgrabungsgewässer 
wie Kies-, Sand- und Mergelgruben; 
sonnenexponierte Gewässer mit Sub-
mersvegetation, aber großer Anteil of-
fener Wasserfläche, hohe Was-ser-
qualität 

nein 

Rana arvalis Moorfrosch Nasswiesen, Zwischen-, Nieder-, 
Flachmoore, Erlen- und Birkenbrüche; 
Laichgewässer sind mesodystroph 

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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(Teiche, Weiher, Altwässer, Sölle, Ge-
wässern in Erdaufschlüssen, Gräben, 
saure Moorgewässer, Uferbereiche 
von Seen) 

Bombina bombina Rotbauchunke stehende, schnell fließende flache 
und stark besonnte Gewässer mit 
dichtem sub- und emersen Makrophy-
tenbe-stand; natürliche Kleingewässer 
und Kleinseen, überschwemmtes 
Grün-land, Qualmwasserbiotope, Tei-
che, Abrabungsgewässe 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 
von Waldflächen 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 
 
 

Fische    

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Meer, rasch fließende Flüsse und 
Ästuare mit kiesigem Substrat zur 
Fortpflanzung 

nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Küstengewässer, Überwinterung in 
Haff- und Boddengewässern sowie 
Unterläufen der Flüsse, Reproduktion 
in stark strömenden Gewässern mit 
hartem Untergrund 

nein 
 

Falter    

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuer-
falter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer    

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-

gewässer mit besonnten Flachwas-

serbereichen 

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-

bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 

Rotbuche, Weiden, auch Obstbäume 

ja 

Libellen    

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-

turierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhoch-

moore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-

ser 

nein 

Weichtiere    

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-
cke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Pseudanodonta com-
planata 

Abgeplattete Teichmu-
schel 

Unterläufe größerer Fließgewässer, 

seltener Randbereiche großer Seen 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel klare Bäche und Flüsse nein 

Avifauna alle europäischen Brut-

vogelarten 

gebäude-, strauch-, gehölz-, höhlen- 

und nischenbewohnende Artenwoh-

nende Arten 

ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-

beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet. 

 

 Avifauna  Fledermäuse  Zauneidechse  Eremit  Fischotter  Biber  

 
 
7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

7.1. Avifauna 

7.1.1. Brutvögel 

Im Rahmen der Erfassungen wurden im Untersuchungsraum Brutvogelarten gemäß der Ta-

bellen 10 bis 14 festgestellt. Die Arten sind in Abb. 5 dargestellt. Die gefährdete Art der Tabelle 

10 wird in einem Formblatt in Anhang 2.1 einzeln besprochen. Die besonders geschützten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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Arten der Tabellen 11 bis 14 (Baum-, Gebüsch-, Boden-, Höhlen- und Nischenbüter) werden 

in Gruppen in Formblättern besprochen. Eine detaillierte Auseinandersetzung erfolgt in den 

Anhängen 2.2 bis 2.5. 

Tabelle 10: Festgestellte streng geschützte bzw. gefährdete Brutvogelarten 
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Star 1 BP Sturnus vulgaris 3/*     H [2]/2 A, O V1, V4,  
CEF 4+7 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 11: Festgestellte Baumbrüter  
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Amsel 6 BP Turdus merula */*     Ba, Bu [1]/1 A V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Fitis 5 BP Phylloscopus tro-
chilus 

*/*     Ba, Bu [1]/1 Sp, Schn, 
I, O 

V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Grünfink 3 BP Carduelis chloris */*     Ba [1]/1 S, Kn, O, I V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Girlitz 1 BP Serinus serinus */*     Ba, Bu [1]/1 Kn, S, I, Pf V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Nachtigall 4 BP Luscinia megar-
hynchos 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, W, Sp, O V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Rotkehlchen 2 
BP 

Erithacus rube-
cula 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, W, 
O, S 

V1, V4 M1+2, 
CEF 7 

Ringeltaube 1 
BP 

Columba palum-
bus 

*/*     Ba, N [1]/1 S, Kn, Pf, 
O 

V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Singdrossel 1 
BP 

Turdus philome-
los 

*/*     Ba [1]/1 W, I, Schn, 
O 

V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Stieglitz 1 BP Carduelis cardu-
elis 

*/*     Ba [1]/1 S, I V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Zilpzalp 4 BP Phylloscopus 
collybita 

*/*     Ba [1]/1 I, O V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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Tabelle 12: Festgestellte Gebüschbrüter  
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Heckenbraunelle 
1 BP 

Prunella modula-
ris 

*/*     Bu [1]/1 I, Sp, S V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Klappergrasmü-
cke 1 BP 

Sylvia curruca */*     Bu [1]/1 Sp, W, O, I V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Mönchsgrasmü-
cke 5 BP 

Sylvia atricapilla */*     B, Bu [1]/1 I, Sp O, Kn V1, V4, M1+2, 
CEF 7 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
Abb. 5: Brutvögel (Grundlage: ©GeoBasis-DE/MV 2022)  
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Tabelle 13: Festgestellte Bodenbrüter  
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Sumpfrohrsän-
ger 1 BP 

Acrocephalus 
palustris 

*/*     B [1]/1 Sp, I, W V4 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 14: Festgestellte Höhlen- und Nischenbrüter  
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Blaumeise 3 BP Parus caeru-
leus 

*/*     H [2]/2 I, Sp, S, N, 
Kn 

V1+4, CEF 
4+5+7 

Gartenrotschwanz 
1 BP 

Phoenicurus 
phoenicurus 

V/*     H, N [2]/3 I, Sp, Am, 
W, Schn, 
O 

V1+4, CEF 
4+5+7 

Hausrotschwanz 1 
BP 

Phoenicurus 
ochruros 

*/*     Gb [2]/3 I, Sp, 
Schn, W 

V1+4, CEF 
4+5+7 

Haussperling 10 
BP 

Passer dome-
sticus 

V/V     H [2]/3 S, I, (A) V1+4, CEF 
4+5+7 

Kohlmeise 3 BP Parus major */*     H [2]/2 I, A V1+4, CEF 
4+5+7 

Zaunkönig 2 BP Troglodytes 
troglodytes 

*/*     N, H, 
Bu 

[1]/1 I, Sp V1+4, CEF 
4+5+7 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

7.1.2. Nahrungsgäste und rufende Individuen 

Während und außerhalb der Kartierungen fanden sich die Vogelarten der Tabelle 15 zur Nah-

rungssuche im und entlang des Untersuchungsraumes ein (Stockente und Teichhuhn entlang 

der Datze).  
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Tabelle 15: Festgestellte Nahrungsgäste zur Brutzeit  

D
e
u
ts

c
h
e
r 

N
a
m

e
 

W
is

s
e
n
s
c
h
a
ft

lic
h
e
r 

N
a
m

e
 

R
L
 D

/M
V

 

V
S

-R
L
 A

n
h
. 
I 
/ 

A
b
s
. 
II
 

S
tr

e
n
g
 g

e
s
c
h
ü
tz

t 
n
a
c
h
 

B
N

a
tS

c
h
G

 

B
ru

th
a
b
it
a
t 

S
c
h
u
tz

 d
e
s
 N

is
tp

la
tz

e
s
 

N
a
h
ru

n
g

 

M
a
ß

n
a
h
m

e
n
  

Elster Pica pica */*   Ba [2]/1 A, Aa keine 

Eichelhäher Garrulus 
glandarius 

*/*   Ba [1]/1 N, I, A keine 

Erlenzeisig Carduelis spi-
nus 

*/*   Ba [1]/1 S [Erle, 
Birke], N, I 

keine 

Gimpel Pyrrhula pyr-
rhula 

*/3     Ba [1]/1 S, Kn, O, I keine 

Nebelkrähe Corvus cornix */*     Ba [1]/1 A, Aa keine 

Stockente Anas pla-
tyrhynchos 

*/* II   B, Sc, 
NF 

[1]/1 A keine 

Teichralle/ Teich-
huhn 

Gallinula chlo-
ropus 

V/*   x B, Sc, 
NF 

[4]/3 A, Aa keine 

Rotmilan Milvus milvus V/V I x Ho [1a]/
3, 
W3 

Ks, V, Aa, 
(F, I, W) 

keine 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
 
Zudem konnten folgende einmalig rufende Individuen festgestellt werden (Gelbspötter: ein ru-

fendes Männchen, Wendehals: zwei rufende Individuen): 

Tabelle 16: Standvogelarten  
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Gelbspötter Hippolais ic-
terina 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, Schn keine 

Wendehals Jynx torquilla 2/2 II x H [2a]/
3 

Am, I keine 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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7.1.3.  Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Avifauna 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 2.1 bis 2. resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Vogelarten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Das Plangebiet wird nach Genehmigung der Planung sukzessivem Bau-

geschehen unterworfen sein. Der Großteil der Gehölze des Plangebietes wird gefällt. 

Die Gehölze auf den Grünflächen bleiben erhalten. Ruderale Staudenflur, der Haus-

garten mit Großbäumen, die verwilderten Kleingärten, Zierrasen und Siedlungshecke 

und weitere Vegetation werden überbaut. Die Bauarbeiten werden tagsüber Lärm er-

zeugen. Maschinen, Menschen und Anlieferfahrzeuge werden durch Bewegung visu-

elle Reize erzeugen, die das Gelände beunruhigen. Vorgenannte Wirkungen der Bau-

arbeiten verursachen keine Tötungsgefahr bei Nahrungsgästen und Standvögeln, da 

diese verscheucht werden, können aber zur Tötung und Verletzung brütender Indivi-

duen und derer Entwicklungsformen durch direkte Einwirkung in Brutplätze führen. Um 

dem zu begegnen ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten.   

Maßnahme: V1 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im 

Bereich der Fensterfronten vermieden werden.  

Betriebsbedingt: Die vorkommenden Arten sind, in Hinblick auf die Vorbelastungen, 

störungstolerant, werden sich trotz der Beunruhigung weiterhin im Umfeld des Vorha-

bens aufhalten und unterliegen nicht der Gefahr der Tötung oder Verletzung durch be-

triebsbedingte Wirkungen. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Als 

lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren im betreffenden Messtischblattquad-

ranten 2445-2. Das heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes an 

Brutpaaren führen, sei es durch Tötung von Individuen oder durch die gravierende Ver-

schlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbe-

stand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung brütender Individuen wird durch eine Bau-

zeitenregelung begegnet. Auf ca. 5,8 ha entstehen Gewerbe- und Mischgebietsflächen 

mit maximalen Versiegelungen von 80 Prozent und 8-10 m hoher Bebauung. Dies kann 

dazu führen, dass sich die Brutplatzqualität der ansässigen Arten vermindert und ist 

durch die Erhaltung von Gehölzen auf den Grünflächen, durch Entwicklung von Natur-

wald im GGB „Brauereikeller“ nördlich des Plangebietes und durch Ersatzpflanzungen 

zu kompensieren. Der Waldverlust wird extern ersetzt. 
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Maßnahme: V1+4, M1+2, CEF 4+5+7 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Um Vogelschlag zu reduzieren sind große Fensterfronten zu vermei-

den oder Möblierung im Bereich der Fensterfronten zu gewährleisten. 

Betriebsbedingt: Die geplanten Immissionen gleichen den vorhandenen der Demmi-

ner Straße und des Einkaufmarktes.  

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die temporäre Beunruhigung des Plangebietes zur Bauzeit führt nicht zur 

dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Umfeld des Plangebie-

tes. Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des Plangebietes 

Habitate durch Fällungen und Baufeldfreimachungen beseitigt. Es werden Ersatznist-

kästen installiert, Ersatzpflanzungen vorgenommen und Naturwald entwickelt und so-

mit Ersatzhabitate angeboten. 

Maßnahme: V4, M1+2, CEF 4+5+7 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Die Silhouettenveränderung durch die 8-10 m hohen Gebäude beein-

trächtigt der Funktionen der umliegenden Lebensräume vermutlich nicht erheblich, da 

die ansässigen Arten störungstolerant sind.  

Betriebsbedingt: Es ist mit gleichwertigen Lärmimmissionen, wie den Immissionen 

der Demminer Straße und des Einkaufmarktes, zu rechnen, die nicht zur Vergrämung 

der störungstoleranten Arten führen. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
7.2. Microchiroptera 

 

Das Winterquartier „Am Brauberg“ nördlich des Plangebiets besteht aus zwei voneinander ge-

trennten Kellern. Der nördliche Keller besteht aus vier mit Feldsteinen gemauerten unterirdi-

schen Räumen und ist bereits gegen unbefugten Zugang gesichert. Der südliche Keller ist 

baugleich, jedoch durch teilweise Verfüllung mit Glasschutt nicht zugänglich. Das Winterquar-

tier ist Teil des GGB DE 2245-302 „Neubrandenburg, Eiskeller bzw. Brauereikeller“. Die ein-

zige Zielart des GGB, das Große Mausohr, konnte während der Erfassungen der Fledermaus-

fauna von 2022 bis zum März 2023 auf der Vorhabenfläche weder in Quartieren, noch auf 

Jagd oder Durchzug festgestellt werden. Das Vorkommen der Wasserfledermaus in Ein-

zequartieren innerhalb des Plangebiets ist nicht auszuschließen. Breitflügelfledermaus und 

Fransenfledermaus haben eventuell Quartiere in den Fledermauskästen der Usedomer Straße 

4, die vom Vorhaben nicht betroffen sind oder nutzen das Plangebiet nicht als Quartier. Für 
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alle im Plangebiet nachgewiesenen Arten der Tabelle 8 ist das Plangebiet ein Jagdhabitat der 

Klasse B. Ein Jagdhabitat dieser Kategorie umfasst Flächen, auf denen die Art jagt, deren 

Wegfall jedoch bis zu einem gewissen Maß keine erheblichen Auswirkungen (§44 Abs. 1 Nr. 

2 BNatSchG) auf die lokale Population hat.  

Tabelle 17: Artenspektrum Winterquartier Brauereikeller 
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Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  IV x 3 3  

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 44 IV x * 4 x 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 25 IV x * 3  

Großes Mausohr Myotis myotis 94 IV+II x * 2  

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 IV x 3 4  
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

Flugrouten als Strukturen konnten keine nachgewiesen werden. Dennoch ist aufgrund der 

Nähe zum Winterquartier am Brauberg damit zu rechnen, dass Tiere, die zum oder vom Win-

terquartier fliegen, den Untersuchungsraum queren. Eine Beeinträchtigung der Funktion des 

ca. 120 m nördlich gelegenen Winterquartiers ist durch die Beeinträchtigung der Jagdaktivitä-

ten von überwinternden Fledermausindividuen während der Wanderungszeit bzw. Wochen-

stubenauflösung möglich. Dies tritt ein, bei einem Wegfall der Jagdgebiete der Klasse B auf 

einer großen Fläche unter gleichzeitiger Erhöhung von Lichtimmissionen. Daher sind die Ge-

hölze auf den Grünflächen zu erhalten, die zur Fällung vorgesehenen gesetzlich geschützten 

Bäume zu ersetzen und Naturwald im Bereich des Fledermausquartiers zu entwickeln. Wei-

terhin sind die Grünflächen, insbesondere die Datze, nicht auszuleuchten und für die übrige 

Beleuchtung fledermausfreundlich zu gestalten. Die Anbringung von 6 Fledermauskästen im 

Plangebiet und die Beräumung des südlichen Teils des Brauereikellers sorgt für eine weitere 

Aufwertung der Habitatfunktion. 

 

Nachfolgend sind die im Plangebiet nachgewiesenen Fledermausarten und deren Betroffen-

heit durch das Vorhaben aufgeführt: 

 

Eptesicus serotinus - Breitflügelfledermaus  
Quartiere:  Von der Art konnten keine Gruppenquartiere im Vorhabensgebiet vernommen 

werden. Einzelquartiere sind insbesondere in den Fassadenflachkästen der 

Usedomer Str. 4 möglich. Diesbezüglich sind keine Veränderungen geplant.  

Jagdhabitat:  Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat der Klasse B. Ein Jagd-

habitat dieser Kategorie umfasst Flächen, auf denen die Art jagt, deren Wegfall 
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jedoch bis zu einem gewissen Maß keine erheblichen Auswirkungen (§44 Abs. 

1 Nr. 2 BNatSchG) auf die lokale Population hat. Die Art ist somit vom Vorhaben 

nicht betroffen. 

 

Myotis nattererii – Fransenfledermaus  
Quartiere:  Eine Quartiernutzung der Art an den bestehenden Fassadenflachkästen in der 

Usedomer Straße 4 kann nicht ausgeschlossen werden. Diesbezüglich sind 

keine Veränderungen geplant.  

Jagdhabitat:  Die Aktivität ist mit einer Sequenz sehr gering. Das Vorhabensgebiet hat damit 

für diese Art keine Bedeutung. Die Art ist somit vom Vorhaben nicht betroffen. 

 
Myotis spec. - Mausohren  
Wasserfledermaus 
Quartiere:  Einzelquartiere im Vorhabensgebiet können nicht ausgeschlossen werden. Da-

mit ist die Art vom Vorhaben betroffen. 

Jagdhabitat:  Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat maximal der Klasse B. 

Potenzielle Einzelquartiere werden durch die Anbringung von Fledermauskäs-

ten ersetzt. Damit ist die Art vom Vorhaben nicht betroffen. 

Bartfledermäuse 
Quartiere:  Einzelquartiere im Vorhabensgebiet können nicht ausgeschlossen werden. Da-

mit ist die Art vom Vorhaben betroffen. 

Jagdhabitat:  Die Bartfledermäuse haben, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Teil der 

Rufkontakte erzeugt. Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat ma-

ximal der Klasse B. Potenzielle Einzelquartiere werden durch die Anbringung 

von Fledermauskästen ersetzt. 

 
Nyctalus noctula – Abendsegler  
Quartiere:  Quartiere der Art konnten im Vorhabensgebiet nicht gefunden werden. Einzel-

quartiere an den Gebäuden konnten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Damit ist die Art vom Vorhaben betroffen. 

Jagdhabitat:  Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat maximal der Klasse B.  

  Die Quartiere werden ersetzt. 

 
Pipistrellus nathusii - Rauhautfledermaus  
Quartiere:  Quartiere der Art konnten keine gefunden werden und sind auch nicht zu erwar-

ten.  

Jagdhabitat:  Aufgrund der geringen Aktivität der Art im Untersuchungsraum hat dieser als 

Jagdhabitat nur eine allgemeine Bedeutung. Das Vorhabensgebiet ist für diese 

Art ein Jagdhabitat maximal der Klasse B. Die Art ist somit vom Vorhaben nicht 

betroffen. 

 
Pipistrellus pipistrellus - Zwergfledermaus  
Quartiere:  Es konnten keine Quartiere der Art im Untersuchungsraum bestätigt werden. 

Einzelquartiere an den bestehenden Gebäuden (insbesondere in den 
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Fassadenflachkästen bei der Usedomer Straße 4) sind jedoch möglich. Dies-

bezüglich sind keine Veränderungen geplant.  

Jagdhabitat:  Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat der Klasse B. Während 

der Wochenstubenphase spielt das Vorhabensgebiet nur eine untergeordnete 

Rolle. Die Art ist somit vom Vorhaben nicht betroffen. 

 
Pipistrellus pygmaeus - Mückenfledermaus  
 
Quartiere:  Die Peaks bestätigen, dass mindestens ein kleines Gruppenquartier oder meh-

rere Einzelquartiere in mittelbarer Nähe vorhanden sind. Dabei handelt es sich 

vermutlich um die zentralen Wohngebäude im Vorhabensgebiet. Die Art ist so-

mit vom Vorhaben betroffen. Eine Wochenstube kann jedoch ausgeschlossen 

werden. 

Jagdhabitat:  Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat der Klasse B.  

 
Plecotus auritus – Braunes Langohr  
 

Quartiere:  Quartiere der Art wurden im Kartierbericht nicht erwähnt.  

Jagdhabitat:  Von der Art wurde nur eine Sequenz bei Position 3 im Durchgang 4 gegen 03:45 

aufgezeichnet. Aufgrund der geringen Aktivität der Art, und dass während der 

Detektorbegehungen keine Individuen gesichtet wurden, kann davon ausge-

gangen werden, dass das Vorhabensgebiet keine besondere Bedeutung für 

diese Art hat. Das Vorhabensgebiet ist für diese Art ein Jagdhabitat der Klasse 

B. Die Art ist somit vom Vorhaben nicht betroffen. 

 

Flugrouten als Strukturen konnten keine nachgewiesen werden 

Tabelle 18: Vom Vorhaben betroffene Fledermausarten im Untersuchungsraum 
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Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV x * 4 

Brandtfledermaus (Große 
Bartfledermaus) 

Myotis brandtii  IV  x *  2 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus IV x * 1 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV x V 3 

Mückenfledermaus Pipistrellis pygmaeus IV x *  
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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7.2.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Fledermäuse 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 3.1 bis 3.5 und oben 

stehenden Betrachtungen resultiert folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Fledermaus-

arten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die Wohngebäude im Zentrum werden abgerissen. Die weiteren Ge-

bäude liegen ebenfalls in bebaubarer Fläche und können beseitigt oder umgebaut wer-

den. Derzeit sind keine diesbezüglichen Absichten bekannt. Freiflächen werden über-

baut. Die Bauarbeiten werden das Gelände tagsüber beunruhigen. Der Abriss der Ge-

bäude im Zentrum kann zur Tötung und Verletzung von Fledermäusen in Gebäude-

quartieren führen. Um dem zu begegnen ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten und 

eine ökologische Baubegleitung durchzuführen 

Maßnahme: V1, V2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Die Existenz der geplanten Anlagen und Gebäuden führt nicht zur 

Tötung und Verletzung der Tiere. 

Betriebsbedingt: Erhöhte Lichtimmissionen können die Nutzbarkeit des Geländes als 

Jagdhabitat noch weiter als bisher herabsetzen. Eine Tötung von Individuen ist dadurch 

nicht zu erwarten, da der Wegfall des derzeitigen Jagdhabitates nicht als populations-

gefährdend eingestuft wurde sowie Grünflächen erhalten bleiben, Anpflanzungen er-

folgen und Naturwald entwickelt wird und die Lichtimmissionen eingeschränkt werden. 

Maßnahme: V3, V4, M1, CEF 7 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(abhängig von Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung von Individuen in ihren Quartieren wird durch 

eine Bauzeitenregelung und Voruntersuchung der Gebäude begegnet. Potenziell ver-

lorengehende Quartiere im Plangebiet werden ersetzt. Das nördlich gelegene Winter-

quartier wird durch Beräumung erweitert. Der Funktionseinschränkung von schwach 

wirksamen Jagdhabitaten durch Verlust von begrünten Freiflächen wird durch Erhal-

tung von Gehölzen in Grünflächen, Anpflanzungen und Naturwaldentwicklung entge-

gengewirkt. 

Maßnahme: V1, V2 V3, V4, M1, CEF 3, 7,8 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Die Existenz der geplanten Anlagen und Gebäuden hat keine popu-

lationsgefährdenden Wirkungen.  
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Betriebsbedingt: Erhöhte Lichtimmissionen können die Nutzbarkeit des Geländes als 

Jagdhabitat noch weiter als bisher herabsetzen. Daher sind diese weitestgehend zu 

vermeiden. 

Maßnahme: V3 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(abhängig von Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes potenzielle Gebäudequartiere beseitigt. 6 Fledermauskästen werden an 

den zu erstellenden Gebäuden installiert. Die temporäre Beunruhigung des Plangebie-

tes zur Bauzeit führt nicht zur dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstät-

ten im Umfeld des Plangebietes.  

Maßnahme: CEF 3 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Anlagebedingt: Eine Beeinträchtigung der Funktion des nördlich gelegenen Winter-

quartiers durch Einschränkung der ohnehin schwach ausgeprägten Jagdhabitatfunk-

tion des Plangebietes ist nicht auszuschließen. Zur Kompensation findet eine Aufwer-

tung des Winterquartiers 120 m nördlich des Vorhabens sowie die Entwicklung von 

Naturwald statt.  

Maßnahme:  CEF3, CEF,7, CEF 8 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Betriebsbedingt: Erhöhte Lichtimmissionen können die Nutzbarkeit des Geländes als 

Jagdhabitat für das Winterquartier noch weiter als bisher herabsetzen. Eine Funktions-

einschränkung des Winterquartiers ist nicht zu erwarten, nicht zu erwarten, da der 

Wegfall des derzeitigen Jagdhabitates nicht als populationsgefährdend eingestuft 

wurde sowie Grünflächen erhalten bleiben, Anpflanzungen erfolgen, Naturwald entwi-

ckelt wird und die Lichtimmissionen eingeschränkt werden. 

Maßnahme: V3, V4, M1, CEF 7 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. (abhängig von Unter-

suchung) erforderlich. 

 

7.3. Reptilien 

Die Begehungen ergaben den Nachweis von insgesamt 13 Exemplaren der Zauneidechse und 

weiteren nicht streng geschützten Reptilienarten (sowie Amphibienarten) gemäß Abbildung 6. 
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Abb. 6: Herpetofauna (Grundlage: © GeoBasis-DE/MV 2022)  

 

Tabelle 19: Nachgewiesene streng geschützte Reptilienarten  
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Zauneidechse Lacerta agilis IV x 3 2 V2, CEF 1+2 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
7.3.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Reptilien 

Das Plangebiet ist nachgewiesener Lebensraum für Reptilienarten. Die meisten Funde konn-

ten im Westen der Vorhabenfläche im Bereich des Möbelhauses festgestellt werden. Verein-

zelt gab es Funde der Zauneidechse (Lacerta agilis) im Osten des Plangebietes. Im Westteil 

sind, vorwiegend in den Randbereichen der Staudenflur 11 Exemplare der Zauneidechse (La-

certa agilis), sowohl frisch geschlüpfte und juvenile als auch adulte Individuen an unterschied-

lichen Terminen gesichtet worden. Dies lässt auf Fortpflanzungstätten in diesem Bereich 

schließen. Hinzu kommen insgesamt 21 Sichtungen, juveniler und adulter Tiere, der Blind-

schleiche (Anguis fragilis) besonders unter Schuttablagerungen. Aufgrund der Kombination 

von passenden Habitatstrukturen und Tieren aller Altersklassen ist in diesem Bereich eine sich 

vermehrende Population von hoher Wahrscheinlichkeit. Nahe der nördlichen Grenze kam es 

im April 2022 zum Nachweis von drei adulten Individuen der Ringelnatter (Natrix natrix). Aus 

den detaillierten Besprechungen in den Formblättern des Anhangs 4.1 resultiert folgender 

Artenschutzrechtlicher Bezug für die Zauneidechse: 
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• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Bei Beseitigung und Überbauung der Staudenflur, der Siedlungshecke 

und weiteren Gehölzen, der Beseitigung von Schutt, Steinen sowie Totholz kann es zur 

Tötung von einzelnen Tieren kommen. Um dem zu begegnen wird das Plangebiet 1 

Jahr vor Baubeginn umzäunt. Die Tiere werden abgesammelt und in zu schaffende 

Habitate innerhalb der Maßnahmenflächen verbracht. 

Maßnahme: V2, CEF1, CEF2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant  

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahme können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung der Tiere wird mittels Zaunstellung und Ab-

sammeln 1 Jahr vor Baubeginn, begegnet. Ersatzhabitate werden geschaffen. Die tem-

poräre Beunruhigung während der Bauzeit führt nicht zur Beeinträchtigung von Zau-

neidechsenpopulationen außerhalb des Plangebietes. 

Maßnahme: V2, CEF1, CEF2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: Die Lärmimmissionen des Gewerbegebietes führen nicht zu einer 

verstärkten Störung von Zauneidechsenpopulationen. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes Habitate überbaut. Der Eingriff wird durch Erhaltungsfestsetzungen und 

Ersatzhabitate kompensiert.  

Maßnahme: CEF 1, CEF2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf umliegende Ha-

bitate.  
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Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
 

7.4. Käfer 

Im Rahmen der Begehungen konnten im Plangebiet Höhlenbäume gefunden werden. Die Eig-

nung als Brutbäume für den Eremiten kann anhand der Kartierung nicht ausgeschlossen wer-

den. 

Tabelle 20: Potenziell vorkommende Käferarten  
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Eremit Osmoderma ere-
mita 

IV x 2 4 V2 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

7.4.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Käfer 

Aus den detaillierten Besprechungen im Formblatt des Anhangs 5.1 resultiert folgender Ar-

tenschutzrechtlicher Bezug für den Eremiten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Potenzielle Fortpflanzungsstätten werden vom Vorhaben berührt. Um der 

Tötung und Verletzung entgegenzuwirken sind die dickstämmigen Höhlenbäume vor 

Fällung auf Besatz durch den Eremiten zu untersuchen und ggf. weitere Maßnahmen 

zur Vermeidung von Tötungen und Verletzungen festzulegen. 

Maßnahme: V2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant  

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(nach Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 
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heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Tötungen und Verletzungen werden durch eine Untersuchung vor Baum-

fällung und ggf. Planung weiterer Maßnahmen vermieden.  

Maßnahme: V2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(nach Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Potenzielle Fortpflanzungsstätten werden zerstört. Vor Fällung werden 

potenzielle Habitate untersucht und ggf. weitere Maßnahmen festgelegt. 

Maßnahme: V2 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant  

Betriebsbedingt: nicht relevant  

Bei Umsetzung der Maßnahmen entsteht kein Verlust von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten. Das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusam-

menhang wird weiterhin gewährleistet. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG 

ist ggf. (nach Untersuchung) erforderlich. 

 
 

7.5. Säugetiere 

Während der Erfassungen konnten entlang der Datze Spuren, Fraßspuren und ein potenzieller 

Erdbau von Biber und Fischotter nachgewiesen werden. Allgemein sind Fischotter und Biber 

regelmäßig im Verlauf der Datze nachgewiesen. „[…] die Spurenreihe der Otterfamilie [wurde] 

an dem Untersuchungstag in vielen Teilen der Datzeniederung von Friedland bis zur Mündung 

in die Tollenseniederung nachgewiesen […]“ (Dienemann, AK Fischotterschutz 2022). Die 

wandernden semiaqatischen Tiere benötigen strukturreiche, vegetationsbestandene Ufer, die 

der Deckung und Nahrungsaufnahme sowie als Habitat für Nahrungstiere der Fischotter die-

nen. Es wird empfohlen den südlichen Uferbereich entweder einzuzäunen und zu sichern 

„oder einen Weg etwa 5 m vom Gewässer entfernt anzulegen, so dass sich die uferbegleitende 

Vegetation auch weiterhin ungestört entwickeln kann“ (Dienemann, AK Fischotterschutz 

2022). 
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Abb. 7: Biber und Fischotter (Dienemann 2022)  
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Tabelle 21: Potenziell vorkommende Säugetierarten  
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Biber Castor fiber IV x 3 3 V2,3,4 

Fischotter Lutra lutra IV x 2 2 V2,3,4 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

7.5.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Biber/Fischotter 

 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 6.1 bis 6.2 resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Biber und Fischotter: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Fortpflanzungsstätten werden vom Vorhaben nicht berührt. Ein Grün-

streifen entlang der Datze wird eingerichtet. Gehölze bleiben erhalten. Eine ökologi-

sche Baubegleitung wird eingerichtet. 

Maßnahme: V2, V4 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant  

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Der Tötungen und Verletzungen von Tieren während der Wanderungen 

werden durch tagsüber verlaufenden Bauprozesse vermieden. Ein Grünstreifen ent-

lang der Datze wird eingerichtet. Fortpflanzungsstätten werden nicht berührt, Wander-

routen bleiben erhalten. Eine ökologische Baubegleitung wird eingerichtet. 

Maßnahme: V2, V4 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: Die Beunruhigung des Plangebietes stellt keine populationsgefähr-

dende Störung dar, da die Arten nachtaktiv sind. Die Datze wird nicht ausgeleuchtet. 
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Maßnahme: V3 siehe Pkt. 8 „Zusammenfassung“  

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Fortpflanzungsstätten werden nicht zerstört. 

Anlagebedingt: nicht relevant  

Betriebsbedingt: nicht relevant  

Bei Umsetzung der Maßnahmen entsteht kein Verlust von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten. Das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusam-

menhang wird weiterhin gewährleistet. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG 

ist nicht erforderlich. 

 

 

8. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der 

Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermäuse, Zauneidechsen, Eremit, Biber, Fischotter) vor, 

soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen 

umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht be-

rührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken den laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 defi-

nierten Tötungs- und Verletzungsverbot und Tatbestand der erheblichen Störungen wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten entge-

gen. 

 
Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Fällungen und Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durch-

zuführen. 

V2 Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Individuen unten aufgeführter Arten-

gruppen sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

Fledermäuse: Vor Abriss sind die Gebäude im Oktober auf Fledermausbesatz zu kon-

trollieren und anschließend einflugsicher abzudichten. Die Gebäude sind auch wäh-

rend der Abrissarbeiten auf vorkommende Fledermäuse zu kontrollieren. Diese sind 

ggf. zu bergen und umzusiedeln. 
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Baumbewohnende Käfer: Zur Fällung vorgesehene Höhlenbäume sind vor und wäh-

rend der Fällarbeiten auf ggf. vorkommende baumbewohnende Käfer zu kontrollieren, 

Baumabschnitte sind ggf. zu bergen und umzusiedeln.  

Biber/Fischotter: Vor Modellierung sind die Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf Transferräume, Nahrungs-

flächen und Fortpflanzungsstätten von Biber und Fischotter zu kontrollieren. Diese und 

Individuen sind ggf. vor Beeinträchtigungen sichern. Die Fläche ist auch während der 

weiteren Bauarbeiten zu überwachen. 

Reptilien: Um die Tötung und Verletzung von Reptilien zu verhindern, ist das Baufeld 

im Winter des Jahres vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten zu mähen und zu um-

zäunen. Der ca. 40 cm hohe Schutzzaun mit halbgefüllten Eimern mit Fluchtrampen ist 

im folgenden Frühjahr zu stellen. Die in die Eimer gelangten Tiere können so das Such-

gebiet verlassen. Zusätzlich sind die Individuen innerhalb der umzäunten Fläche abzu-

sammeln.  

Mit den oben genannten Arbeiten sind anerkannte fachkundige Personen im Rahmen 

von ökologischen Baubegleitungen zu beauftragen. Die Personen werden in die Pla-

nung der Baufeldfreimachung (Modellierungen, Fällungen, Abrissarbeiten) einbezo-

gen, überwachen die Bauarbeiten und leiten diese bei Bedarf an. Anweisungen der 

Personen sind umzusetzen. Gegebenenfalls sind durch diese Ausnahmegenehmigun-

gen einzuholen oder Baustopps auszusprechen. Die Personen haben weiterhin, in Ab-

stimmung mit der unteren Naturschutzbehörde, Art, Anzahl, Anbringungsort ggf. zu-

sätzlich notwendiger Ersatzhabitate zu bestimmen, Anbringungsort und Art mit den Ei-

gentümern der zur Anbringung ausgewählten Bauwerke oder Bäume abzusprechen 

und die Installation dieser Ersatzhabitate zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu begleiten. 

Die Personen sind der uNB vor Baubeginn zu benennen und haben nach Abschluss 

der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 

weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisie-

ren. Sie übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 

Beteiligten. 

V3 Die Grünflächen sind von Beleuchtung freizuhalten Für die Außenbeleuchtung sind 

ausschließlich Leuchten mit nach unten gerichtetem Licht und Leuchtmitteln mit warm-

weißer Farbtemperatur und maximal 3000 Kelvin zu verwenden. Die Leuchtgehäuse 

sind gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen auszuführen und dür-

fen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht überschreiten. Die Lichtpunkthöhe darf 

eine Höhe von 5,0 m oberhalb der zu beleuchtenden horizontalen Fläche nicht über-

schreiten. 

V4 Auf den Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft sind folgende Ziele umzusetzen: 

 Gehölzschutzbereich: Alle Gehölze bleiben erhalten 

 Reptilienschutzbereich: Ersatzlebensstätten werden gem. zu erstellendem Konzept an-

geordnet und dauerhaft erhalten. 
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V5 Die mit dem Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind nach der Fällung gleichwertig 

zu ersetzten. Der Kompensationsumfang wird gem. Baumschutzkompensationserlass 

M-V festgelegt. 

 

Die folgenden Maßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 3 definierten Schädigungs-

tatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten entgegen.  

 

M1 Als Ersatz für die Fällung von 17 gesetzlich geschützten Bäumen (siehe Tab. 7 und 

Anlage 3 des Umweltberichtes), sind gemäß Baumschutzkompensationserlass 31 

Bäume heimischer Arten und Herkunft in der Mindestqualität; Hochstamm 3 x ver-

pflanzt; Stammumfang 16 bis 18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im Bereich 

des Waldabstandes sind Obstbäume, mit einem Stammumfang von 10/12 cm zu ver-

wenden. Als Standort sollte primär der bebauungsfreie Streifen entlang der Datze die-

nen. Die Bäume erhalten eine Pflanzgrube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m sowie einen Dreibock. 

Die Anpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn die Gehölze nach Ablauf von 4 Jahren zu 

Beginn der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehölze sind diese 

in Anzahl und Qualität gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind spätestens 

im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzuführen. 

M2 Vor Baubeginn wird für die Beseitigung von Wald ein Antrag auf Waldumwandlung ge-

stellt. Gemäß Stellungnahme der Forst vom 02.07.24 sind als Ersatz 31.025 Wald-

punkte des Kontos Nr.132 „Passin“ zu erwerben. 

 Abb. 8: Lage des Waldkontos (© GeoBasis-DE/MV 2022) 
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CEF – Maßnahmen 

CEF 1 Für den Verlust des Zauneidechsenlebensraumes sind im Plangebiet, entlang der 

Datze, 5 Winterquartiere im Abstand von 50 m anzulegen und dauerhaft funktionsfähig 

zu erhalten. Dafür ist je eine Fläche von 3 m Breite und 5 m Länge einen Meter tief 

auszugraben. Anschließend wird die Grube mit einer Mischung aus im Plangebiet vor-

handenen Abbruchmaterial, Steinen, toten Ästen, Zweigen und Wurzeln im Verhältnis 

1:1 bis 1 m über Geländekante verfüllt. Die Ersatzhabitate sind für die Dauer der Bau-

zeit zu umzäunen.  

CEF 2 Für den Verlust des Zauneidechsenlebensraumes sind im Plangebiet, entlang der 

Datze, 3 Sommerquartiere zu errichten und dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. Dafür 

ist aus dem anstehenden sandigen Boden je eine Schüttung mit einer Grundfläche von 

ca. 15 m² (3 m breit, 5 m lang) und einer Höhe von 1 m herzustellen. Diese sind im 

Wechsel mit den Winterquartieren anzulegen. Die Ersatzhabitate sind für die Dauer der 

Bauzeit zu umzäunen. 

CEF 3 Durch 6 Fledermaus-Ersatzquartiere Erzeugnis: Fledermausflachkasten z.B. Typ 1FF 

der Firma Schwegler oder gleichwertig ist der Verlust von Quartiersmöglichkeiten für 

Fledermäuse zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind vor Beginn von Fäll- und Abriss-

maßnahmen im Plangebiet oder im Umfeld zu installieren und dauerhaft funktionsfähig 

zu erhalten. 

CEF 4 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter ist zu ersetzen. Die Ersatzquar-

tiere sind vor Beginn von Fäll- und Abrissmaßnahmen im Umfeld des Plangebietes zu 

installieren und dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. 

3 Nistkästen Blaumeise ø 26-28 mm 

1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 48 mm hoch, 32 mm breit 

3 Nistkästen Kohlmeise ø 32 mm 

1 Nistkasten Star ø 45 mm 

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-

sprechend Montageanleitung Abbildung 9 des AFB, Alternativ z.B. Fa. Schwegler 

oder Vivara. 
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Abb. 9: Höhlenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 

 

CEF 5 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter (Zaunkönig, Hausrotschwanz) ist 

durch Lieferung und Anbringung von insgesamt 3 Nistkästen mit ungehobelten Brettern 

und leicht beweglichen Reinigungs- und Kontrollklappen entsprechend Montageanlei-

tung Abbildung 10 des AFB oder von Produkten z.B. von der Fa. Schwegler oder Vi-

vara.zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind vor Beginn von Fäll- und Abrissmaßnahmen 

im Umfeld des Plangebietes zu installieren und dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. 
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Abb. 10: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 
 

CEF 6 Die Maßnahmen CEF1 bis CEF 8 sind mindestens eine Brut- und Fortpflanzungsperi-

ode geschützter Tierarten, das heißt 1 Jahr, vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen um-

zusetzen. Durch den Planungsträger ist, in Zusammenarbeit mit fachkundigen Perso-

nen (ökologischen Baubegleitung), ein Durchführungsplan für die Umsetzung der der 

Maßnahmen CEF1 bis CEF 8 aufzustellen und mit der unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Die Umsetzung der CEF -Maßnahmen ist durch die fachkundigen Per-

sonen zu begleiten. Die ökologische Baubegleitung hat den Anbringungsort der Ersatz-

habitate zu bestimmen, Anbringungsort und Art mit den Eigentümern der zur Anbrin-

gung ausgewählten Bauwerke oder Bäume abzusprechen und die Installation dieser 

Ersatzhabitate zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu begleiten. Die ökologische Baube-

gleitung ist der uNB vor Baubeginn zu benennen. Sie hat nach Abschluss der Arbeiten 

einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzu-

leiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die 

ökologische Baubegleitung übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bau-

herrn und anderen Beteiligten. 

CEF7 Zur Stärkung der lokalen Fledermauspopulation innerhalb des GGB DE_2445-302 

"Brauereikeller" ca. 120 m nördlich des Plangebietes und innerhalb eines ca. 150 ha 

großen Waldes sind auf insgesamt 1.945 m² großen Flächen der Flurstücke 217/12 

und 217/13 Alt- und Totholzflächen im Wirtschaftswald zu erhalten.  

CEF 8 Zur Stärkung der lokalen Fledermauspopulation innerhalb des GGB DE_2445-302 

"Brauereikeller" ca. 120 m nördlich des Plangebietes ist der südliche Keller des 
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Winterquartiers von Glasschutt zu befreien, für Fledermäuse herzurichten und gegen 

unbefugten Zugang zu sichern.  

 Abb. 11: Maßnahmen Brauereikeller (© GeoBasis-DE/MV 2022) 

 
 
 
9. QUELLEN 

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010. 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95). 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010). 
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10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  
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Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-

mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme Umge-

bung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-

gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-

zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 

keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 

RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), MV = Mecklenburg-Vorpommern (1991)  

(* = ungefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste;  

D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt)  

 
 
 
11. ANHANG 2 - FORMBLÄTTER AVIFAUNA  

 
11.1. Anhang 2.1 – Star  

Star    (Sturnus vulgaris) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: *  
 RL D: 3  
  

☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

☐ streng geschützte Art   

☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Auwälder, lockere Weidenbestände in Röhrichten, Randlagen von Wäldern mit höhlenreichen Althol-
zinseln, in der Kulturlandschaft Streuobstwiesen, Feldgehölze, Alleen an Feld- und Grünflächen mit alten Bäu-
men. In städtischen Räumen werden zahlreiche Habitate angenommen, Nahrungssuche auf kurzrasigen Grün-
landflächen (van Djk und Hustings 1996). Es handelt sich um einen Höhlenbrüter. Der Star ist ein Allesfresser, 
ernährt sich aber vorzugsweise von Obst. Gemäß §44 Abs.1 BNatSchG ist ein System mehrerer jährlich ab-
wechselnd genutzter Nester als Fortpflanzungsstätte geschützt. Der Schutz erlischt mit der Aufgabe der Fort-
pflanzungsstätte.  
Vorkommen in M-V: Gesamtbestand: 340.000-460.000 (Vökler 2014) 
Gefährdungsursachen:  
Nicht bekannt 
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Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 BP in den dickstämmigen Weiden des im Zentrum 
liegenden Siedlungsgehölzes  
Lokale Population nach Vökler, 2014: Messtischblattquadrant 2445-2 401-1.000 BP 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V4, CEF 4, CEF 7 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant  an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko 

 der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Während der Brutvogelkartierung zum Vorhaben wurde der Star als Brutvogel festgestellt. Der Baum als Fort-
pflanzungsstätte bleibt nach derzeitiger Planung erhalten und wird im Fall einer Fällung aus zwingenden Grün-
den außerhalb der Brutzeit gefällt. Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im Bereich 
der Fensterfronten vermieden werden. Somit besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verlet-
zen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lo-
kalen Population einer Art führen. Die Fortpflanzungsstätte bleibt vorerst erhalten oder wird ersetzt. Bruthabi-
tate und Nahrungsquellen werden ersetzt. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Stö-
rungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestät-
ten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Bruthabitat und damit das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ersetzt. Die vorhandene 
Struktur ist geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

11.2. Anhang 2.2 – besonders geschützte Baumbrüter  

besonders geschützte Baumbrüter (Amsel, Fitis, Grünfink, Girlitz, Nachtigall, Rot-
kehlchen, Ringeltaube, Singdrossel, Stieglitz, Zilpzalp) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   
 RL D: 

☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie   

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als 
anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie 
sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt bei allen Arten nach 
Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Amsel 6 BP und Fitis 5 BP in den Gehölzen im Norden 
und Westen des Plangebietes; Grünfink 3 BP im Siedlungsgehölz westlich des Gehöftes, im Hausgarten und in 
den dickstämmigen Weiden im Zentrum; Girlitz 1 BP in den Gehölzen des Hausgartens, Nachtigall 4 BP in den 
Gehölzen entlang der Datze und im Siedlungsgehölz westlich des Einzelgehöftes; Rotkehlchen 2 BP im Osten 
der Kleingartenanlage und im Siedlungsgehölz westlich des Gehöftes; Ringeltaube 1 BP in den dickstämmigen 
Weiden im Zentrum; Singdrossel 1 BP im Siedlungsgehölz östlich der Kleingartenanlage; Stieglitz 1 BP im Sied-
lungsgehölz östlich des Einkaufmarktes; Zilpzalp 4 BP in den Siedlungsgehölzen nahe des Einzelgehöftes, im 
Nordosten des Hausgartens sowie im Nordosten an der Datze 
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil; im MTB-Q 2445-2: Amsel >1.000 BP, Fitis 21-50 BP, Grünfink 151-
400 BP, Girlitz 8-20 BP, Nachtigall 8-20 BP, Rotkehlchen 51-150, Ringeltaube 21-50 BP, Singdrossel 21-50 BP, 
Stieglitz 51-150 BP, Zilpzalp 51-150 BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V7, M1, M2. CEF 7 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men 
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☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

  schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Für das Vorhaben werden viele Gehölze beseitigt. Baufeldfreimachungen und Fällungen finden außerhalb der 
Brutzeit statt. Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im Bereich der Fensterfronten 
vermieden werden. Wenn die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu 
töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Für das Vorhaben werden viele Gehölze beseitigt. Baufeldfreimachungen und Fällungen finden außerhalb der 
Brutzeit statt. Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im Bereich der Fensterfronten 
vermieden werden. Wenn die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu 
töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung werden ein Großteil der Lebensräume der Vorhabenfläche beseitigt. 
Die Habitate werden ersetzt, so entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

11.3. Anhang 2.3 – besonders geschützte Bodenbrüter 

besonders geschützte Boden- bzw. Staudenbrüter (Sumpfrohrsänger) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie  
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 RL D: 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als 
anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie 
sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Für alle Arten ist das Nest als Fortpflanzungsstätte gesetzlich 
geschützt. Dieser Schutz erlischt nach der Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 BP Sumpfrohrsänger im Norden der Kleingärten an 
der Datze außerhalb des Plangebietes 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Sumpfrohrsänger 51-150 BP 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V4  
Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Der Brutplatz ist vom Vorhaben nicht betroffen, da er außerhalb des Plangebiets liegt. Es entsteht nicht die 
Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Der Brutplatz ist vom Vorhaben nicht betroffen, da er außerhalb des Plangebiets liegt. Die Vegetation des Ge-
wässerrandbereiches bleibt erhalten. Bei Umsetzung der Maßnahmen kann eine erhebliche Störung ausge-
schlossen werden. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Der Brutplatz ist vom Vorhaben nicht betroffen, da er außerhalb des Plangebiets liegt. So entsteht kein Schädi-
gungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  
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Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
11.4. Anhang 2.4 – besonders geschützte Gebüschbrüter 

besonders geschützte Gebüschbrüter (Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, 
Mönchsgrasmücke) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:  
 RL D:  

☐ Europäische Vogelarten gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten kommen in offenen -halboffenen Bereichen mit einzelnen vorkommenden Gebüschen und Stauden 
vor. Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. 
Als anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. 
Sie sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Bei beiden Arten sind die Nester als Fortpflanzungsstätte 
gesetzlich geschützt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Heckenbraunelle 1 BP und Klappergrasmücke 1 BP in 
den Gebüschen der aufgelassenen Kleingartenanlage, insgesamt 5 BP Mönchsgrasmücke im westlichen Sied-
lungsgehölz, im Hausgarten sowie in der Kleingartenanlage  
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil (im MTB-Q 2445-2: Heckenbraunelle 21-50 BP, Klappergrasmücke 
151-400 BP – abfallend, Mönchsgrasmücke 401-1.000 BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V4, M1, M2 CEF 7 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
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☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Für das Vorhaben werden viele Gehölze beseitigt. Baufeldfreimachungen und Fällungen finden außerhalb der 
Brutzeit statt. Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im Bereich der Fensterfronten 
vermieden werden. Wenn die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu 
töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Die Beseitigung von Fortpflanzungsstätten, die Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit, die Silhouettenver-
änderung sowie die starke Beunruhigung der Vorhabenfläche führen zu Störungen und somit zu Funktionsein-
schränkungen von Lebensräumen. Es sind Maßnahmen zur Bauzeitenregelung und zum Habitatersatz vorge-
sehen. Die geplanten Maßnahmen sind geeignet, die ökologische Funktion der betroffenen Flächen inner- und 
außerhalb des Plangebietes zu übernehmen und das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin zu gewährleisten. Bei Umsetzung der Maßnahmen kann eine erhebliche Stö-
rung ausgeschlossen werden. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Im Rahmen der Umsetzung der Planung werden ein Großteil der Lebensräume der Vorhabenfläche beseitigt. 
Die Habitate werden ersetzt, so entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 
11.5. Anhang 2.5 – besonders geschützte Höhlen- und Nischenbrüter 

besonders geschützte Höhlen- und Nischenbrüter (Blaumeise, Gartenrotschwanz, 
Hausrotschwanz, Haussperling, Kohlmeise, Zaunkönig) 
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Schutzstatus 

 RL MV:  
 RL D: 

☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als anpas-
sungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie sind in 
der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Für alle Arten ist ein System mehrerer jährlich abwechselnd genutzter 
Nester gesetzlich als Fortpflanzungsstätte geschützt. Bei Bachstelze, Hausrotschwanz und Haussperling erlischt 
der Schutz der Nester mit der Aufgabe des Reviers. Bei der Kohlmeise erlischt der gesetzliche Schutz nach der 
Aufgabe der Fortpflanzungsstätte.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Blaumeise 3BP im Bereich des Siedlungsgehölzes ne-
ben dem Einzelgehöft und in der aufgelassenen Kleingartenanlage entlang der Datze; Gartenrotschwanz 1 BP 
an den Gebäuden des Einzelgehöftes; Hausrotschwanz 1 BP an dem östlichsten Gebäude der aufgelassenen 
Kleingartenanlage; Haussperling 10 BP am Gewerbegebäude der Sozialeinrichtung; Kohlmeise 3 BP – je ein 
BP im Bereich des Einzelgehöftes, an der alten Laube westlich der Neophytenfläche sowie im Bereich der Pap-
peln im Nordosten des Gebietes; Zaunkönig 2 BP nahe der Datze im Bereich der aufgelassenen Kleingartenan-
lage sowie im Siedlungsgehölz westlich des Einzelgehöfts 
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil bis auf Garten- und Hausrotschwanz (im MTB-Q 2445-2: Blau-
meise 401-1000 BP, Gartenrotschwanz 21-50 BP, Hausrotschwanz 151-400 BP, Haussperling >1000 BP, 
Kohlmeise >1000 BP, Zaunkönig 21-50 BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V4, M1, CEF 4+5+7 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Für das Vorhaben werden viele Gehölze beseitigt. Baufeldfreimachungen und Fällungen finden außerhalb der 
Brutzeit statt. Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im Bereich der Fensterfronten 
vermieden werden. Wenn die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu 
töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Für das Vorhaben werden viele Gehölze beseitigt. Baufeldfreimachungen und Fällungen finden außerhalb der 
Brutzeit statt. Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten oder Möblierung im Bereich der Fensterfronten 
vermieden werden. Wenn die vorgenannten Maßnahmen beachtet werden, entsteht nicht die Gefahr Vögel zu 
töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
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Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Verloren gehende Habitate werden durch Nistkästen ersetzt. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☒ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 

 

12. ANHANG 3 - FORMBLÄTTER MICROCHIROPTERA  

 
12.1. Anhang 3.1 – Wasserfledermaus  

Wasserfledermaus  (Myotis daubentonii) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 4  
 RL D: *  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Als Wochenstubenquartiere werden insbesondere Baumhöhlen genutzt, die sich im Stammbereich von Laub-
bäumen befinden. Hierbei vor allem alte ausgefaulte Specht Höhlen, Stammrisse, Spalten, Astlöcher und Fle-
dermauskästen. Vorwiegend Randständig gelegen Bäume werden oft besiedelt. Ein Wochenstubenverband 
kann bis zu 40 Baumhöhlen im Jahresverlauf besiedeln, welche in Abständen von bis zu 2,6 km auseinander 
liegen und sich auf einer Fläche bis zu 5,3 km2 befinden. Die Quartiere der Männchen sind häufig in Baumhöh-
len, Spalträumen von Brücken und unterirdischen Quartieren zu finden. Winterquartiere kennzeichnen sich als 
Höhlen, Stollen, Keller, Bunkeranlagen, die stets frostfrei sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Als 
Jagdgebiete dienen offene Wasserflächen, langsam fließende Bäche und kleinere Flüsse. Die Gewässer sind 
mit Gehölzbestandenen Ufern ausgestattet. Wichtigste Beutetiere sind Zuckmücken, Köcherfliegen, Eintagsflie-
gen, Käfer und Schmetterlinge (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004).  
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Vorkommen in M-V:  
Ein Areal, was sich von Westeuropa bis Ostsibirien und Ostchina erstreckt. Die Art ist in Europa bis zu 63 Brei-
tengrad verbreitet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Durch die Fällung von Quartierbäumen im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen, durch hohe Störungsin-
tensitäten, Abriss oder Umnutzung von Winterquartieren, Kollisionen und Lebensraumzerschneidung durch den 
Straßenverkehr (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Einzelquartiere oder kleine Gruppenquartiere an den 
zentralen Wohnhäusern. Fassadenflachkästen als potenzielle Quartiere an Halle der Usedomer Str. 4.  Die 
Datze dient als Leitlinie (vermutlich überregionale Bedeutung). Die Datze mit begleitender Vegetation ist eine 
gute Grundlage als Jagdhabitat. Das Plangebiet mit locker stehenden Gehölzen und Ruderalflächen ist ein Jagd-
habitat von allgemeiner Bedeutung (Klasse B).  
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2 V3, V4, M1, CEF 3, 7,8  
Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der Bau-
zeitenregelung und der Untersuchung vor Baubeginn können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Ein Jagdhabitat der Klasse B (Wegfall bis zu gewissem Maß keine erheblichen 
Auswirkungen auf lokale Population) wird nur teilweise überbaut. Die Datze sowie die Grünflächen als Jagdha-
bitat inklusive Begleitvegetation im Gewässerrandstreifen bleiben bestehen. Neupflanzungen erfolgen. Um eine 
Störung des Winterquartiers am Brauberg auszuschließen, erfolgt ein Ausgleich mittels Herstellung und Siche-
rung des Brauereikellers, Entwicklung von Naturwald sowie durch fledermausfreundliche Beleuchtung. Die 
Datze, hergestellte und bestehende Gehölzstrukturen und Grünflächen dürfen nicht ausgeleuchtet werden. Da-
mit entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.74.3 „Alte Brauerei“ 

der Stadt Neubrandenburg 

 

 
 Seite 56  

Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Vor Gebäudeabbruch werden Quartiere geprüft und 
ggf. weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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12.2. Anhang 3.2. – Große Bartfledermaus 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  
 RL D: V 

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Wälder und Gewässer. Jagdgebiete weisen Feldgehölze und Hecken auf. Wichtigste Nahrung stellen 
Schmetterlinge, Spinnen, Zuckmücken, Schnaken, Fliegen dar. Sommerquartiere in Baumhöhlen, Stammanris-
sen, hinter abstehender Rinde und in Spalträumen von Gebäudefassaden und in Dachräumen. Die Art nimmt 
gerne Fledermauskästen an. Meist befinden sich die Gebäudequartiere nah an Waldrändern oder an Baumquar-
tieren. Bis zu 13 Teiljagdgebiete mit einer Größe von 1-4 ha, die bis zu 10 km vom Quartier entfernt sind, können 
genutzt werden. Als Winterquartiere dienen Höhlen, Stollen und Keller (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Denise und Rahmel 2004)  
Vorkommen in M-V:  
Die Fledermaus gehört in Deutschland zu den selteneren Arten. Das Areal im Norden Europas reicht bis 65 
°Nord (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Denise und Rahmel 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Vorausgegangene Zerstörungen von Auwäldern wirkte sich negativ auf Habitat Eignung für die große Bartfle-
dermaus aus. Weitere Ursachen sind die Zerstörung von Quartieren bei Gebäudesanierungen, durch forstwirt-
schaftliche Arbeiten und Zerschneidung von Lebensräumen durch Straßen und WEA (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Denise und Rahmel 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Einzelquartiere oder kleine Gruppenquartiere an den 
zentralen Wohnhäusern. Fassadenflachkästen als potenzielle Quartiere an Halle der Usedomer Str. 4.  Die 
Datze dient als Leitlinie (vermutlich überregionale Bedeutung).  Die Datze mit begleitender Vegetation ist eine 
gute Grundlage als Jagdhabitat. Das Plangebiet mit locker stehenden Gehölzen und Ruderalflächen ist ein Jagd-
habitat von allgemeiner Bedeutung (Klasse B). 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2 V3, V4, M1, CEF 3, 7,8  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und der Untersuchung vor Baubeginn können Tötungen und Verletzungen von Individuen 
vermieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  
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☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Ein Jagdhabitat der Klasse B (Wegfall bis zu gewissem Maß keine erheblichen 
Auswirkungen auf lokale Population) wird nur teilweise überbaut. Die Datze sowie die Grünflächen als Jagdha-
bitat inklusive Begleitvegetation im Gewässerrandstreifen bleiben bestehen. Neupflanzungen erfolgen. Um eine 
Störung des Winterquartiers am Brauberg auszuschließen, erfolgt ein Ausgleich mittels Herstellung und Siche-
rung des Brauereikellers, Entwicklung von Naturwald sowie durch fledermausfreundliche Beleuchtung. Die 
Datze, hergestellte und bestehende Gehölzstrukturen und Grünflächen dürfen nicht ausgeleuchtet werden. Da-
mit entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Vor Gebäudeabbruch werden Quartiere geprüft und 
ggf. weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.3. Anhang 3.3 – Kleine Bartfledermaus 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 1 
 RL D: *   

 ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie    

 ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Sommerquartiere befinden sich in Spalten und Hohlräumen in und an Gebäuden (hinter Fensterläden, Wand-
verkleidungen, in Fugen oder Rissen), aber auch in Baumhöhlen und hinter abstehender Borke. Das Wochen-
stubenquartier wird häufig gewechselt. Jagdgebiete umfassen Wälder, Waldränder, Gewässerufer, Hecken, Flä-
chen mit lockerem Baumbestand, z.B. Streuobstwiesen und Gärten. Erbeutet Zweiflügler, Nachtfalter, 
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Hautflügler, Netzflügler und Käfer. Wanderungen bis zu 50 km zwischen den Quartieren sind möglich. Winter-
quartiere befinden sich in frostfreien Höhlen, Stollen und Kellern. URÖ: http://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-
iv-ffh-richtlinie/saeugetiere-fledermaeuse/kleine-bartfledermaus-myotis-mystacinus.html 
Vorkommen in M-V:  
Vorpommern Greifswald, südliches Mecklenburg an der Grenze zu Brandenburg. Deutschland weit betrachtet 
am häufigsten unterhalb des Norddeutschen Tieflandes in den Mittelgebirgslagen. In Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Brandenburg nur vereinzelt. URL: http://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeuge-
tiere-fledermaeuse/kleine-bartfledermaus-myotis-mystacinus.html 
Gefährdungsursachen:  
Beeinträchtigung von Quartieren im Siedlungsbereich durch Sanierungen ohne Beachtung von Vorkommen, 
Kollisionen im Straßenverkehr, Verlust dörflicher Strukturen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Boye, 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Einzelquartiere oder kleine Gruppenquartiere an den 
zentralen Wohnhäusern. Fassadenflachkästen als potenzielle Quartiere an Halle der Usedomer Str. 4.  Die 
Datze dient als Leitlinie (vermutlich überregionale Bedeutung).  Die Datze mit begleitender Vegetation ist eine 
gute Grundlage als Jagdhabitat. Das Plangebiet mit locker stehenden Gehölzen und Ruderalflächen ist ein Jagd-
habitat von allgemeiner Bedeutung (Klasse B). 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2 V3, V4, M1, CEF 3, 7,8  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der Bau-
zeitenregelung und der Untersuchung vor Baubeginn können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Ein Jagdhabitat der Klasse B (Wegfall bis zu gewissem Maß keine erheblichen 
Auswirkungen auf lokale Population) wird nur teilweise überbaut. Die Datze sowie die Grünflächen als Jagdha-
bitat inklusive Begleitvegetation im Gewässerrandstreifen bleiben bestehen. Neupflanzungen erfolgen. Um eine 
Störung des Winterquartiers am Brauberg auszuschließen, erfolgt ein Ausgleich mittels Herstellung und Siche-
rung des Brauereikellers, Entwicklung von Naturwald sowie durch fledermausfreundliche Beleuchtung. Die 
Datze, hergestellte und bestehende Gehölzstrukturen und Grünflächen dürfen nicht ausgeleuchtet werden. Da-
mit entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  
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☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden Quartiere zerstört. Vor und Gebäudeabbruch werden Quartiere geprüft und ggf. 
weitere Maßnahmen umgesetzt. Ersatzquartiere werden angebracht. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

12.4. Anhang 3.4 – Großer Abendsegler 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  
 RL D: V 

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Eine große Bandbreite an Lebensräumen und Jagdhabitaten wird besiedelt. Bei der Jagd können bis zu 2,5 km 
vom Quartier entfernte Strecken zurückgelegt werden. Wichtigste Nahrung stellen Zuckmücken, Schnaken, Ein-
tagsfliegen, Köcherfliegen und Schmetterlinge dar. Als Quartiere kommen Spechthöhlen in Laubbäumen in Be-
tracht, v.a. von Buchen, die sich in Waldrand-Nähe oder entlang von Wegen befinden. Sommer- und Winterle-
bensräume können weit voneinander entfernt liegen. Im Jahresverlauf können mehr als 60 Höhlen besiedelt 
werden. Außerdem werden auch Fledermauskästen, Hohlräume an Gebäuden und Felsspalten angenommen. 
Sehr weite Stecken werden bei Saisonwanderungen zurückgelegt. Große Ansammlungen in Talräumen großer 
Flüsse und Seengebiete während der Wanderungszeit (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Boye 
und Dietz 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Vorkommend in ganz Deutschland, vorwiegend in Norddeutschland. Besondere Verantwortung durch geografi-
sche Lage als Durchzugs-, Paarungs- und Überwinterungsgebiet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Boye und Dietz 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursachen liegen in dem Verlust von Quartieren durch forstwirtschaftliche und pflegerische Maß-
nahmen, durch Kollisionen im Straßenverkehr und Todesfälle in WEA (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Boye und Dietz 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  
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Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Einzelquartiere oder kleine Gruppenquartiere an den 
zentralen Wohnhäusern. Fassadenflachkästen als potenzielle Quartiere an Halle der Usedomer Str. 4.  Die 
Datze dient als Leitlinie (vermutlich überregionale Bedeutung).  Die Datze mit begleitender Vegetation ist eine 
gute Grundlage als Jagdhabitat. Das Plangebiet mit locker stehenden Gehölzen und Ruderalflächen ist ein Jagd-
habitat von allgemeiner Bedeutung (Klasse B). 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2 V3, V4, M1, CEF 3, 7,8  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der Bau-
zeitenregelung und der Untersuchung vor Baubeginn können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Ein Jagdhabitat der Klasse B (Wegfall bis zu gewissem Maß keine erheblichen 
Auswirkungen auf lokale Population) wird nur teilweise überbaut. Die Datze sowie die Grünflächen als Jagdha-
bitat inklusive Begleitvegetation im Gewässerrandstreifen bleiben bestehen. Neupflanzungen erfolgen. Um eine 
Störung des Winterquartiers am Brauberg auszuschließen, erfolgt ein Ausgleich mittels Herstellung und Siche-
rung des Brauereikellers, Entwicklung von Naturwald sowie durch fledermausfreundliche Beleuchtung. Die 
Datze, hergestellte und bestehende Gehölzstrukturen und Grünflächen dürfen nicht ausgeleuchtet werden. Da-
mit entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden Quartiere zerstört. Vor und Gebäudeabbruch werden Quartiere geprüft und ggf. 
weitere Maßnahmen umgesetzt. Ersatzquartiere werden angebracht. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 
 

12.5. Anhang 3.5 – Mückenfledermaus 

Mückenfledermaus  (Pipistrellus pygmaeus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: k.A. 
 RL D: D  

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie    

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Stärker auf wassernahe Lebensräume angewiesen als Zwergfledermaus. Gewässer und deren Randbereiche 
während der Tragzeit und Jungenaufzucht wichtige Jagdgebiete. Im sonstigen Jahresverlauf breiteres Spektrum 
an genutzten Lebensräumen, z.B. Randbereiche und Vegetationskanten. Als Wochenstubenquartiere dienen 
Außenverkleidungen, Zwischendächer und Hohlwände. Die Art nutzt aber auch Baumhöhlen und Fledermaus-
kästen. Das Nahrungsspektrum dieser Art umfasst Zweiflügler, Hautflügler, Netzflügler, zu geringem Teil auch 
andere Arten von Fluginsekten (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Menning und Boye, 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Flächige Verbreitung in Deutschland. Zahlreiche Vorkommen in M-V (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Menning und Boye, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Anfälligkeit für Beeinträchtigungen der Quartiere durch forstwirtschaftliche Arbeiten und Sanierungsmaßnahmen 
in Siedlungen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Menning und Boye, 2004). 

☒ nachgewiesen   ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Einzelquartiere oder kleine Gruppenquartiere an den 
zentralen Wohnhäusern. Fassadenflachkästen als potenzielle Quartiere an Halle der Usedomer Str. 4.  Die 
Datze dient als Leitlinie (vermutlich überregionale Bedeutung).  Die Datze mit begleitender Vegetation ist eine 
gute Grundlage als Jagdhabitat. Das Plangebiet mit locker stehenden Gehölzen und Ruderalflächen ist ein Jagd-
habitat von allgemeiner Bedeutung (Klasse B). 
Lokale Population: unbekannt 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2 V3, V4, M1, CEF 3, 7,8  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  
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☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Gebäudeabbrüche können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der Bau-
zeitenregelung und der Untersuchung vor Baubeginn können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Ein Jagdhabitat der Klasse B (Wegfall bis zu gewissem Maß keine erheblichen 
Auswirkungen auf lokale Population) wird nur teilweise überbaut. Die Datze sowie die Grünflächen als Jagdha-
bitat inklusive Begleitvegetation im Gewässerrandstreifen bleiben bestehen. Neupflanzungen erfolgen. Um eine 
Störung des Winterquartiers am Brauberg auszuschließen, erfolgt ein Ausgleich mittels Herstellung und Siche-
rung des Brauereikellers, Entwicklung von Naturwald sowie durch fledermausfreundliche Beleuchtung. Die 
Datze, hergestellte und bestehende Gehölzstrukturen und Grünflächen dürfen nicht ausgeleuchtet werden. Da-
mit entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden Quartiere zerstört. Vor und Gebäudeabbruch werden Quartiere geprüft und ggf. 
weitere Maßnahmen umgesetzt. Ersatzquartiere werden angebracht. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten wird ersetzt. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☒ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☐ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☒ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☒ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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13. ANHANG 4 - FORMBLÄTTER REPTILIEN 

13.1. Anhang 4.1 – Zauneidechse 

Zauneidechse  (Lacerta agilis) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2 
 RL D: 3   

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie   

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Bö-
schungen aller Art (z.B. Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen und Brachen. Aber 
auch in Parks, Friedhöfen und Gärten. Wichtig ist eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes 
Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen, spärliche Vegetation, Vorhandensein von 
Steinen und Totholz. Als Überwinterungsquartiere dienen Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, ver-
lassene Nager Bauten oder selbstgegrabene Röhren. Das Nahrungsspektrum umfasst Fliegen, Geradflügler, 
Hautflügler, Käfer, Mücken, Ohrwürmer, Schmetterlinge, Wanzen, Spinnentiere und Asseln (Hans-Dieter O.G. 
Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Flächendeckendes Vorkommen in geringer Dichte. Im östlichen Landesteil dominiert L.a. argus, in Westmeck-
lenburg L.a. agilis. (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Flächenverluste durch Beseitigung von Ökotonen und Kleinstrukturen, Zerstörung von Ruderalflächen durch 
Ablagerungen und Überbau, Nutzungsänderung und Verbuschung von Magerweiden, Nutzungsintensivierung 
von Weg- und Ackerrainen und Kleingärten, Einsatz von Bioziden, Sukzession und damit verbundener Verlust 
halboffener Biotope (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen   ☐ potenziell vorkommend  
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Nachweis von insgesamt 14 Exemplaren der Zau-
neidechse vorwiegend in den Ruderal- und Gehölzflächen des nordwestlichen Plangebietes (davon 2 Funde an 
Wegrändern im Zentrum, 1 Fund an OVU östlich des Einkaufmarktes) 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, CEF 1 + CEF 2  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr der Tötung und Verletzung von Zauneidechsen entsteht durch Baufeldfreimachungen, Modellierun-
gen, das Befahren der Planfläche und Überbauen von Habitaten. 1 Jahr vor Baubeginn wird die Fläche gemäht 
und ein Fangzaun um das Habitat der Zauneidechse gestellt. Alle Individuen werden abgesammelt und in vorher 
zu errichtende Ersatzhabitate verbracht. Es entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 
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☒ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☐ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Alle Individuen werden abgesammelt und in vorher zu errichtende Ersatzhabitate 
verbracht. Bei Umsetzung der Maßnahmen kann eine erhebliche Störung ausgeschlossen werden. Die lokale 
Population ist nicht gefährdet. 
Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Es werden Ersatzhabitate installiert. Somit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. Zu wenig freifläche  

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☒ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 

 
14. ANHANG 5 - FORMBLÄTTER KÄFER 

14.1. Anhang 5.1 – Eremit 

Eremit    (Osmoderma eremita) 

 
Schutzstatus 

 RL MV: 4  
 RL D: 2   

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie  

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Lebt ausschließlich in mit Mulm gefüllten Höhlen alter stehender (und noch lebender) Laubbäume. Abgestorbene 
Bäume dienen ihm als Brutbaum insofern ausreichend Nahrung vorhanden ist. In umgestürzten oder gefällten 
Bäumen ist er seltener auffindbar. Bevorzugt die Eiche als Baumart; seltener ist er in Linde, Buche, Kopfweide, 
Erle, Bergahorn und Kiefer zu finden. Die Bäume stehen in offenen und halboffenen Bereichen mit ausreichender 
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Besonnung auf die Brutbäume. (Dies kann in lichten Laubwäldern, Parkanlagen, Alleen und Altbaumbeständen 
der Fall sein). Der Holzmulmkörper sollte mäßig feucht, aber nicht nass sein. Die Mulmkörper sind im Stamm 
oder in starken Ästen auffindbar. Hohe Treue zum Brutbaum mit schwachem Ausbreitungspotenzial. Daher müs-
sen über längere Zeiträume kontinuierlich geeignete Brutbäume in näherer Umgebung vorhanden sein. Die Flug-
distanz beträgt 190 m, die maximale Flugleistung liegt bei 1-2 km. Vom Eremiten bewohnte Bäume stellen auch 
für andere Altholzbewohner wichtige Habitate dar. (HOLGER RINGEL, VOLKER MEITZNER, MARKUS LANGE 
& VOLKER WACHLIN, verändert nach SCHAFFRATH (2003c)) 
Vorkommen in M-V:  
Generell in Deutschland fragmentierte Verbreitung. Häufiger in den ostdeutschen Mittelgebirgen und M-V. Bei 
uns im Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte, Rückland der Mecklenburgische Seenplatte. Beson-
ders häufig im Neustrelitz-Feldberg-Neubrandenburger sowie Teterower-Malchiner Raum. (HOLGER RINGEL, 
VOLKER MEITZNER, MARKUS LANGE & VOLKER WACHLIN, verändert nach SCHAFFRATH (2003c)) 
Gefährdungsursachen:  
Beseitigung und Beeinträchtigung von Brutbäumen durch forstwirtschaftliche und straßenbauliche Maßnah-
men, Überwachsen der Habitatbäume mit jungem Aufwuchs, Auseinanderbrechen von Weiden nach aufgege-
bener Kopfweidennutzung, Verinselung der Populationen, genetische Verarmung. (HOLGER RINGEL, VOL-
KER MEITZNER, MARKUS LANGE & VOLKER WACHLIN, verändert nach SCHAFFRATH (2003c))  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Im Untersuchungsraum sind dickstämmige Höhlen-
bäume vorhanden. Die Eignung als Brutbaum kann nicht ausgeschlossen werden. 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2 Ökologische Baubegleitung & ggf. weitere Maßnahmen bei Fällung der Höhlenbäume 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fällungen können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der ökologischen 
Begleitung der Fällungen können ggf. weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Tötungen und Verletzungen von 
Individuen ergriffen werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Fällungen können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren und 
zum Verlust von Quartieren führen. Aufgrund der ökologischen Baubegleitung können ggf. weitere Maßnahmen 
zur Vermeidung von Tötungen und Verletzungen von Individuen sowie gegen den Verlust von Fortpflanzungs-
stätten ergriffen werden. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  
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☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Aufgrund der vorherigen Untersuchungen können Maßnahmen gegen den Verlust von Fortpflanzungsstätten 
ergriffen werden. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☒ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☒ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 

 
15. ANHANG 6 - FORMBLÄTTER SÄUGETIERE 

15.1. Anhang 6.1 – Biber 

Biber  Castor fiber 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  
 RL D: 3   

☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt große Flussauen, v.a. Weichholzaue und Altarme. Aber auch Seen und kleine Fließgewässer. Sekun-
därlebensräume wie Meliorationsgräben und Teichanlagen werden nicht gemieden, wenn gute Äsungsbedin-
gungen (Seerosen, submerse Wasserpflanzen). Grabbare Ufer sind notwendig für die Anlage von Biberburgen. 
Unbewirtschaftete Ufersäume mit breiter Gehölzbestockung, unverbaute Gewässerabschnitte und gefahren-
arme Stillwasserlebensräume sind essentiell. Biber nutzen feste Reviere mit 1-5 km Ausdehnung entlang der 
Gewässerufer mit einem 20-300 Meter breitem Uferstreifen. Hauptsächlich werden die Tiere abends, nachts 
oder morgens aktiv. Um sich neue Reviere zu suchen, wandern junge Biber ca. 25 km entlang der Gewässer. 
Der Biber hat eine große Bedeutung als aktiver Landschaftsgestalter (Biberburg, Biberteich, Biberbau). Dadurch 
wird wiederrum Lebensraum für andere Arten geschaffen. Biber sind reine Pflanzenfresser. Ihr Nahrungsspekt-
rum besteht aus Wasserpflanzen, Kräutern, Wurzeln von Seerosen, andere Submerse Pflanzen, Rinde von 
Weide und Pappel (Franziska Neubert und Volker Wachlin, verändert nach Dolch und Heidecke 2004). 250 m 
westlich befindet sich ein Biberdamm mit Biberburg 
Vorkommen in M-V:  
Die Verbreitung des Bibers in M-V resultiert aus Wiederansiedlungsprojekten an der Peene und der Warnow. 
Natürliche Einwanderungen geschahen aus angrenzenden Vorkommen in Brandenburg von Havel und Elbe. Es 
gibt vier Teilpopulationen. Eine stetige Ausbreitung ist zu beobachten (Franziska Neubert und Volker Wachlin, 
verändert nach Dolch und Heidecke 2004). 
Gefährdungsursachen:  
In der Vergangenheit waren direkte Verfolgung durch den Menschen, die großräumige Lebensraumzerstörung 
durch Gewässerausbau und Reduzierung von Uferstrukturen wesentliche Gefährdungsmaßnahmen. Insgesamt 
war und ist die Durchgängigkeit vieler Fließgewässer eingeschränkt, sodass keine Wanderung des Bibers 
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möglich ist. Aktuellere Gefährdungsursachen sind das Ertrinken in Fischreusen, Todesfälle im Straßenverkehr, 
zu intensive Gewässerunterhaltung (Franziska Neubert und Volker Wachlin, verändert nach Dolch und Heidecke 
2004).  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: frische Fraßspuren und alte Biberschnitte an den ufer-
begleitenden Gehölzen der Datze, Unterhöhlung am südlichen Böschungsfuß vermutlich von Biber – nicht wie-
der nachweisbar, vermutlich durch höheren Wasserstand  
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, V3, V4  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fortpflanzungsstätten werden vom Vorhaben nicht berührt. Wanderrouten werden nicht blockieren. Die Arbeiten 
erfolgen tagsüber und erzeugen somit keinen Konflikt mit der nachtaktiven Art. Die Bauarbeiten werden durch 
eine fachkundige Person begleitet die ggf. weitere Maßnahmen festgelegt. Es besteht nicht die Gefahr von Tö-
tungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Die uferbegleitenden Gehölze im Gewässerrandstreifen bleiben als Deckung und Nahrungsgrundlage erhalten. 
Es erfolgt eine Sicherung des Randstreifens. Die Bauarbeiten werden durch eine Fachkundige Person begleitet 
die ggf. weitere Maßnahmen festgelegt. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Fortpflanzungsstätten werden nicht in ihrer Funktion gestört. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 
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Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 
15.2. Anhang 6.2 – Fischotter 

Fischotter  (Lutra lutra) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 1   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt sämtliche semiaquatische Lebensräume (Meeresküsten, Ströme, Flüsse, Bäche, Seen, Teiche, 
Sumpf- und Bruchflächen, anthropogen gestaltete Gewässer). Sehr wictig sind strukturreiche Uferzonen im 
kleinräumigen Wechsel (Flach- und Steilufer, Uferunterspülungen, unterschiedliche Strömungsdiversitäten, 
Sand- und Kiesbänke, Altame, Röhricht- und Schilfzonen, Baum- und Strauchsäume). Als Schlafplätze werden 
Baue anderer Arten angenommen. Benötigt große Reviere (vielfältige Gewässersysteme, die mit einander ver-
netzt sind und ausreichend Nahrung bieten. Der Fischotter ernährt sich von Fischen, Krebsen, Mollusken, In-
sekten, Amphibien, Vögeln und Säugetieren (Franziska Neubert und Volker Wachlin, verändert nach Teubner 
und Teubner, 2004). 
Vorkommen in M-V:  
In M-V kommt der Fischotter noch flächendeckend vor, hier die Einzugsgebiete von Warnow und Peene sowie 
die Mecklenburgische Seenplatte zu nennen. Geringere Nachweise in der Küstenregion, im Uecker-Randow 
Gebiet und im Grenzbereich zu Schleswig-Holstein. M-V, Sachsen und Brandenburg weisen die größten Be-
stände auf und haben eine große Verantwortung zur Arterhaltung (Franziska Neubert und Volker Wachlin, ver-
ändert nach Teubner und Teubner, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
In der Vergangenheit führte eine starke Bejagung fast zur Ausrottung bzw. zu einem starken Rückgang. Heutige 
Ursachen schließen auf Todesfälle auf Straßen, in Fischreusen, Eutrophierung der Gewässerlebensräume, Ein-
satz von Umweltschadstoffen, technischer Gewässerausbau, die Entwässerung von Feuchtgebieten sowie die 
touristische Nutzung der Uferzonen von Gewässern (Franziska Neubert und Volker Wachlin, verändert nach 
Teubner und Teubner, 2004).   

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: frische Spuren und Losung entlang der Datze 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V2, V3, V4 



 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.74.3 „Alte Brauerei“ 

der Stadt Neubrandenburg 

 

 
 Seite 70  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fortpflanzungsstätten werden vom Vorhaben nicht berührt. Wanderrouten werden nicht blockieren. Die Arbeiten 
erfolgen tagsüber und erzeugen somit keinen Konflikt mit der nachtaktiven Art. Die Bauarbeiten werden durch 
eine fachkundige Person begleitet die ggf. weitere Maßnahmen festgelegt. Es besteht nicht die Gefahr von Tö-
tungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Die uferbegleitenden Gehölze im Gewässerrandstreifen bleiben als Deckung und Nahrungsgrundlage erhalten. 
Es erfolgt eine Sicherung des Randstreifens. Die Bauarbeiten werden durch eine Fachkundige Person begleitet 
die ggf. weitere Maßnahmen festgelegt. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstat-
bestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Fortpflanzungsstätten werden nicht in ihrer Funktion gestört. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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16. ANHANG 7 – FOTOANHANG  

 
Abb. 12: Fotostandorte (Grundlage: ©GeoBasis-DE/MV 2022)  

 

 

 
Bild 01 W des Gebietes, Blick nach N, nichtheimische Siedlungshecke (PHW) und 
versiegelter Weg (OVW)  
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Bild 02 Blick entlang des nichtversiegelten Weges (OVU) Richtung NW, umgeben von 
heimischem Siedlungsgehölz (PWX) 
 

 
Bild 03 & 04 Schuttwall im Norden an der Genze zur Datze und mehrere Holzhaufen im 
Siedlungsgehölz (PWX) im NW 
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Bild 05 Müll im Siedlungsgehölz (PWX) im NO 
 

 
Bild 06 Wendehammer (OVP), ruderale Staudenflur (RHU) und Siedlungsgehölz (PWX) im 
W des Plangebiets (Waldbereich) 
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Bild 07 Weg (OVW) in Richtung Einzelgeöft (ODE) umgeben von Siedlungsgehölz (PWX) 
 

 
Bild 08 & 09 Jungbäume neben Einkaufsmarkt (OIG), Pappel nahe ODE 
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Bild 10 Schutthaufen am Weg (OVW) nahe Einzelgehöft (ODE) und Siedlungsgehölz (PWX) 
 

 
Bild 11 Totholz im Bereich des Siedlungsgehölzes (PWX) neben Einzelgehöft (ODE) 
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Bild 12 Kirschen westlich des Einzelgehöftes (ODE) 

 
Bild 13 Blick Ahorn westlich des Hausgartens (PBG) und Birke am Gehöft (ODE) mit 
Astabbrüchen 
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Bild 14 Blick vom Weide südlich des Hausgartens (PGB) mit Mulmhöhle 
 

 
Bild 15 Mulmhöhlen der Weide 
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Bild 16 Weiden an der Datze mit mehr als 100 cm Stammdurchmesser 
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Bild 17 Zu fällende Eichen im Zentrum des Plangebietes 
 

 
Bild 18 Freileitung im SO 

 
Bild 19 Plangebiet vom Südwesten 
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Bild 20 nördliches und südliches Wohngebäude mit Hausgarten vom O 
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Bild 21 südliches Wohngebäude, südlicher Hausgarten 

 
Bild 22 Garagencaree und Möbelbörse vom Osten (Ihlenfelder Straße) 
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Bild 23 Wasserpraxisvom Nordosten (Brücke Ihlenfelder Straße) 

 
Bild 24 aufgelassenen Kleingartenanlage 
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Bild 25 Datze südlich der Ihlenfelder Straße mit Fernwärmeleitung, das UG quert 

 
Bild 26 zerfahrene Fläche westlich der Möbelbörse (RHP-geplante Grünfläche) FW im N 
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17. ANLAGEN (BERICHTE, KARTEN) 


